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1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU
Nr. L 255 S. 22), geändert durch Richtlinie 2006/100/EG des
Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 141).
2) Ändert GVBl. II 72-123
3) GVBl. II -
4) Ändert GVBl. II 322-125

Artikel 12)

Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz in der Fassung vom
14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), geändert
durch Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I
S. 386), wird wie folgt geändert:

1. § 95 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) Dienstbezirke der Staatli-
chen Schulämter sind jeweils die
Gebiete

1. des Landkreises und der Stadt
Kassel,

2. des Schwalm-Eder-Kreises und
des Landkreises Waldeck-Fran-
kenberg,

3. des Landkreises Hersfeld-Ro-
tenburg und des Werra-Meiß-
ner-Kreises,

4. des Landkreises Fulda,

5. des Landkreises Marburg-Bie-
denkopf,

6. des Lahn-Dill-Kreises und des
Landkreises Limburg-Weilburg,

7. des Landkreises Gießen und des
Vogelsbergkreises,

8. des Hochtaunuskreises und des
Wetteraukreises,

9. des Rheingau-Taunus-Kreises
und der Landeshauptstadt Wies-
baden,

10. des Landkreises Groß-Gerau
und des Main-Taunus-Kreises,

11. der Stadt Frankfurt am Main,

12. des Landkreises und der Stadt
Offenbach,

13. des Main-Kinzig-Kreises,

14. des Landkreises Darmstadt-Die-
burg und der Stadt Darmstadt,

15. des Landkreises Bergstraße und
des Odenwaldkreises.“

b) Die bisherigen Abs. 2 bis 5 werden
Abs. 3 bis 6.

c) Im neuen Abs. 6 werden die Worte
„Das Hessische Landesamt für Re-
gionalentwicklung und Landwirt-
schaft“ durch die Worte „Die Direk-
torin oder der Direktor des Landes-
betriebs Landwirtschaft Hessen“ er-
setzt.

2. § 161 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 9 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Abs. 10 und 11 wer-
den die Abs. 9 und 10.

c) Als Abs. 11 wird angefügt:

„(11) Abs. 1 bis 10 gelten auch
für Ersatzschulen.“

Artikel 23)

Änderung des Ersten Gesetzes zur
Qualitätssicherung in hessischen Schulen

Art. 3 § 3 Satz 2 des Ersten Gesetzes
zur Qualitätssicherung in hessischen
Schulen vom 30. Juni 1999 (GVBl. I 
S. 354), geändert durch Gesetz vom 
21. März 2002 (GVBl. I S. 58), wird aufge-
hoben.

Artikel 34)

Änderung des Hessischen
Lehrerbildungsgesetzes

Das Hessische Lehrerbildungsgesetz
vom 29. November 2004 (GVBl. I S. 330)
wird wie folgt geändert:

1. § 36 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach den Worten
„des Grundgesetzes“ die Worte
„oder von Staatsangehörigen ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union“ eingefügt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

c) In dem neuen Satz 2 wird das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort
„Union“ ersetzt.

2. § 61 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Eine von Angehörigen eines
Mitgliedstaates der Europäischen Uni-
on erworbene und durch Diplom nach-
gewiesene Befähigung für den Beruf
der Lehrerin oder des Lehrers steht ei-
ner nach diesem Gesetz erworbenen
Befähigung zum Lehramt oder einer
nach diesem Gesetz erworbenen Lehr-
befähigung in arbeitstechnischen
Fächern gleich, wenn

1. es sich um ein Diplom, ein Prü-
fungszeugnis oder einen sonstigen
Befähigungsnachweis nach der
Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Bereinigung des hessischen Schulrechts 
und zur Umsetzung europäischen Rechts1)

(Schulrechtsbereinigungsgesetz)

Vom 5. Juli 2007
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schen Parlamentes und des Rates
vom 7. September 2005 über die
Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22),
geändert durch Richtlinie
2006/100/EG des Rates vom 20. No-
vember 2006 (ABl. EU Nr. L 363 
S. 141), oder einen vom Herkunfts-
land gleichgestellten Qualifika-
tionsnachweis handelt,

2. die Bewerberin oder der Bewerber
wesentliche Unterschiede der Be-
rufsausbildung in den von ihr oder
ihm vertretenen Unterrichtsfächern
oder Fachrichtungen nach ihrer
oder seiner Wahl durch Teilnahme
an einem höchstens dreijährigen
Anpasungslehrgang oder durch das
Bestehen einer Eignungsprüfung
ausgeglichen hat.

Vor einer Entscheidung, ob die Able-
gung einer Eignungsprüfung oder die
Teilnahme an einem Anpassungslehr-
gang erforderlich ist, ist zu überprüfen,
ob die von der Bewerberin oder dem
Bewerber erworbene einschlägige
praktische Berufserfahrung die festge-
stellten wesentlichen Unterschiede
ganz oder teilweise ausgleicht. Wer-
den diese Unterschiede im Einzelfall
hierdurch ganz ausgeglichen, entfällt
die Eignungsprüfung oder der Anpas-
sungslehrgang. Bei einem nur teilwei-
sen Ausgleich werden die Eignungs-
prüfung oder der Anpassungslehrgang
auf die noch verbleibenden Unter-
schiede ausgerichtet.“

3. In § 68 Abs. 1 wird nach der Angabe
„§ 3 Abs. 3,“ die Angabe „§ 9 Abs. 4,“
eingefügt.

Artikel 45)

Änderung des Hessischen
Beamtengesetzes

In § 85 Abs. 4 des Hessischen Beam-
tengesetzes in der Fassung vom 11. Janu-
ar 1989 (GVBl. I S. 26), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 14. Dezember 2006
(GVBl. I S. 656), wird als Satz 2 angefügt:

„Darin kann auch geregelt werden, dass
auf Antrag der Ausgleich auch durch an-
dere Formen des Zeitausgleichs oder eine
besondere Ausgleichszahlung erfolgen
kann.“

Artikel 5

Aufhebung von Vorschriften

Es werden aufgehoben:

1. das Gesetz zur Ausgliederung der
Staatlichen Schulämter vom 6. März
1985 (GVBl. I S. 57),6)

2. das Gesetz zur Neugliederung der
Staatlichen Schulämer vom 15. Mai
1997 (GVBl. I S. 143, 165, 204),7)

3. das Gesetz zur Errichtung des Amtes
für Lehrerausbildung vom 2. April
2001 (GVBl. I S. 175)8) und

4. das Gesetz zur Errichtung des Instituts
für Qualitätsentwicklung und des Am-
tes für Lehrerbildung vom 29. Novem-
ber 2004 (GVBl. I S. 330, 366)9).

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 5. Juli 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r i n

K o c h Wo l f f

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

5) Ändert GVBl. II 320-20
6) Hebt auf GVBl. II 300-25
7) Hebt auf GVBl. II 72-126
8) Hebt auf GVBl. II 322-117
9) Hebt auf GVBl. II 72-128
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Artikel 1

Das Hessische Archivgesetz vom 
18. Oktober 1989 (GVBl. I S. 270), geän-
dert durch Gesetz vom 10. März 2002
(GVBl. I S. 34), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem
Wort „Bild-“ ein Komma und das Wort
„Film-“ eingefügt.

2. In § 3 Satz 2 werden nach der Klam-
mer die Worte „, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. September 2005
(BGBl. I S. 2722), in der jeweils gelten-
den Fassung“ eingefügt.

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Als öffentliche Stellen des
Landes gelten auch

1. Stiftungen des Privatrechts,
wenn das Land oder einer seiner
Rechtsvorgänger die Stiftung er-
richtet oder überwiegend das
Stiftungsvermögen bereitgestellt
hat, und

2. andere juristische Personen des
Privatrechts, die nicht am wirt-
schaftlichen Wettbewerb teil-
nehmen und bei denen dem
Land mehr als die Hälfte der An-
teile oder der Stimmen zusteht.

Für diese Stellen findet § 5 Abs. 2
entsprechende Anwendung.“

4. Dem § 7 Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Diese Stellen beteiligen die Staats-
archive bei der Einführung und Ände-
rung technischer Systeme zur Erstel-
lung und Speicherung von Unterla-
gen.“

5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Dies soll spätestens dreißig
Jahre nach Entstehung der Un-
terlagen erfolgen.“

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz
eingefügt:

„Diejenigen elektronischen Un-
terlagen, die einer laufenden
Aktualisierung unterliegen,
werden in Absprache dem zu-
ständigen Archiv angeboten.“

b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Abs. 1 und Abs. 2 gelten
entsprechend für private Rechtsträ-
ger, auf die Aufgaben der in § 6
Abs. 1 genannten öffentlichen Stel-
len übergegangen sind, hinsichtlich
der dort und bei Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben entstandenen Unter-
lagen.“

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

6. In § 12 Abs. 3 wird nach dem Wort
„Übermittlung“ das Wort „vorab“ ein-
gefügt.

7. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Ausnahmsweise, sofern es
unter archivfachlichen Gesichts-
punkten gerechtfertigt ist, können
die öffentlichen Archive die im Ar-
chivgut enthaltenen Informationen
auch in anderer Form archivieren
und die Originalunterlagen ver-
nichten. Darüber ist ein Nachweis
zu führen.“

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

8. In § 15 Abs. 4 Satz 3 werden nach den
Worten „überlebenden Ehegatten“
und „ein Ehegatte“ jeweils die Worte
„oder Lebenspartner“ eingefügt.

9. In § 22 wird die Angabe „31. Dezem-
ber 2007“ durch die Angabe „31. De-
zember 2012“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Hessischen Archivgesetzes*)

Vom 5. Juli 2007

*) Ändert GVBl. II 76-8

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 5. Juli 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

C o r t s
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Artikel 12)

Hessisches Gesetz über die Ausbildung
in der Altenpflegehilfe und zur

Ausführung des Altenpflegegesetzes
(Hessisches Altenpflegegesetz – 

HAltPflG)

Erster Abschnitt

Ausbildung in der Altenpflegehilfe

§ 1

Berufsbezeichnung

Die Berufsbezeichnung „Altenpflege-
helferin“ oder „Altenpflegehelfer“ dürfen
nur Personen führen, denen die Erlaubnis
dazu erteilt worden ist.

§ 2

Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis nach § 1 ist auf An-
trag zu erteilen, wenn die Antragstellerin
oder der Antragsteller

1. die durch dieses Gesetz vorgeschrie-
bene Ausbildungszeit abgeleistet und
die vorgeschriebene Prüfung bestan-
den hat,

2. nicht aus gesundheitlichen Gründen
zur Ausübung des Berufs ungeeignet
ist,

3. sich nicht eines Verhaltens schuldig
gemacht hat, aus dem sich die Unzu-
verlässigkeit zur Ausübung des Berufs
ergibt und

4. über die für die Ausübung des Berufs
erforderlichen deutschen Sprach-
kenntnisse verfügt.

(2) Die in einem anderen Bundesland
erteilte Erlaubnis zur Führung der Berufs-
bezeichnung in einem landesrechtlich ge-
regelten Beruf der Altenpflegehilfe, für
den eine Ausbildungsdauer in Vollzeit-
form von mindestens zwölf Monaten vor-
geschrieben ist, gilt als Erlaubnis nach 
§ 1.

(3) Die Erlaubnis ist von der zuständi-
gen Behörde zurückzunehmen, wenn bei
ihrer Erteilung eine der Voraussetzungen
nach Abs. 1 nicht vorgelegen hat oder die
nachzuweisende Ausbildung nicht abge-
schlossen war. Die Erlaubnis ist von der
zuständigen Behörde zu widerrufen,
wenn nachträglich eine der Vorausset-
zungen nach Abs. 1 Nr. 2 und 3 weggefal-
len ist.

(4) Für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum vom 2. Mai 1992 (BGBl. 1993
II S. 266) gelten die Voraussetzungen des
Abs. 1 Nr. 1 als erfüllt, wenn sie den Ab-
schluss einer gleichwertigen Ausbildung
in ihrem Herkunftsstaat nachweisen. Dies
gilt auch für Personen, die in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum eine
solche Ausbildung abgeschlossen haben.
Die Gleichwertigkeit der Ausbildung
kann durch Vorlage eines Ausbildungs-
nachweises im Sinne des Art. 3 Abs. 3 der
Richtlinie 2005/36/EG des betreffenden
Vertragsstaates nachgewiesen werden,
sofern die Ausbildung keine wesentlichen
Unterschiede im Vergleich zu der nach
diesem Gesetz geregelten Ausbildung
hinsichtlich ihrer Dauer und Inhalte auf-
weist. Aus diesem Ausbildungsnachweis
muss sich ergeben, dass die genannten
Personen

1. bereits in einem anderen Vertragsstaat
des Europäischen Wirtschaftsraumes
als Altenpflegehelferin oder Altenpfle-
gehelfer anerkannt wurden,

2. eine dreijährige Berufserfahrung in der
Altenpflegehilfe im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaates besitzen und dass

3. der Mitgliedstaat, der die Ausbildung
anerkannt hat, diese Berufserfahrung
bescheinigt.

(5) Die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes kann auch durch Vorlage
von Ausbildungsnachweisen und den
Nachweis über gleichgestellte Berufsqua-
lifikationen belegt werden, sofern eine
den Erfordernissen der Art. 11 und 12 der
Richtlinie 2005/36/EG genügende Bestäti-
gung der zuständigen Behörde des Mit-
gliedstaates vorliegt.

(6) Die zuständige Behörde hat den
Antragstellerinnen und Antragstellern,
die den Befähigungs- oder Ausbildungs-
nachweis besitzen, der in einem anderen
Mitgliedstaat erforderlich ist, um in des-
sen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Auf-
nahme oder Ausübung dieses Berufs zu
erhalten, die Aufnahme oder Ausübung
dieses Berufes nach Maßgabe des Art. 13
der Richtlinie 2005/36/EG unter den Vor-
aussetzungen des Abs. 1 Nr. 2 bis 4 zu ge-
statten.

(7) Der Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis muss in einem Mitglied-
staat von einer entsprechend dessen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften be-
nannten zuständigen Behörde ausgestellt
sein und bescheinigen, dass das Berufs-
qualifikationsniveau der Inhaberin oder
des Inhabers zumindest unmittelbar unter
dem Niveau nach Art. 11 der Richtlinie
2005/36/EG liegt.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Änderung des Altenpflegerechts und anderer Vorschriften1)

Vom 5. Juli 2007

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl.
EU Nr. L 255 S. 22), geändert durch Richtlinie 2006/100/EG des
Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 141)
2) GVBl. II 353-56
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(8) Die Aufnahme und die Ausübung
eines Berufs nach Abs. 6 müssen der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller von
der zuständigen Behörde ebenfalls gestat-
tet werden, wenn sie oder er diesen Beruf
vollzeitlich zwei Jahre lang in den vorher-
gehenden zehn Jahren in einem anderen
Mitgliedstaat, der diesen Beruf nicht re-
glementiert, ausgeübt hat, sofern sie oder
er im Besitz eines oder mehrerer Befähi-
gungsnachweise ist.

(9) Die zuständige Behörde ist unter
den Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 1
der Richtlinie 2005/36/EG berechtigt, von
der Antragstellerin oder dem Antragstel-
ler zu verlangen, dass sie oder er einen
höchstens dreijährigen Anpassungslehr-
gang absolviert oder eine Eignungsprü-
fung ablegt. In diesem Fall hat die An-
tragstellerin oder der Antragsteller nach
Maßgabe des Art. 14 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG unter Berücksichtigung des
Art. 10 Buchst. f und g der Richtlinie
2005/36/EG ein Wahlrecht zwischen dem
Anpassungslehrgang und der Eignungs-
prüfung. 

(10) Für Zwecke der Anwendung des
Art. 14 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtli-
nie 2005/36/EG sind nach dessen Abs. 4
unter „Fächer, die sich wesentlich unter-
scheiden“ jene Fächer zu verstehen, de-
ren Kenntnis eine wesentliche Vorausset-
zung für die Ausübung des Berufs ist und
bei denen die bisherige Ausbildung der
Migrantin oder des Migranten bedeuten-
de Abweichungen hinsichtlich Dauer
oder Inhalt gegenüber der nach diesem
Gesetz geforderten Ausbildung aufweist.

(11) Die zuständige Behörde ist ver-
pflichtet, bei der Anwendung des Abs. 9
nach Maßgabe des Art. 14 Abs. 5 der
Richtlinie 2005/36/EG zu prüfen, ob die
von der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller im Rahmen ihrer oder seiner Be-
rufspraxis in einem Mitgliedstaat oder ei-
nem Drittland erworbenen Kenntnisse
den wesentlichen Unterschied nach 
Abs. 10 ganz oder teilweise ausgleichen
können.

(12) Abs. 4 bis 11 gelten entsprechend
für Angehörige aus Staaten außerhalb der
Europäischen Union, soweit sich hinsicht-
lich der Anerkennung der Ausbildungs-
nachweise nach dem Recht der Europäi-
schen Gemeinschaften eine Gleichwertig-
keit ergibt. Im Übrigen erfüllt eine außer-
halb der Europäischen Union erworbene
Ausbildung in der Altenpflegehilfe die
Voraussetzungen des Abs. 1, wenn die
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes
durch die zuständige Behörde anerkannt
ist. 

(13) Die Anerkennung der Berufsquali-
fikation ermöglicht der Erlaubnisinhabe-
rin oder dem Erlaubnisinhaber, nach
Maßgabe des Art. 13 Abs. 1 und 2 der
Richtlinie 2005/36/EG den Beruf aufzu-
nehmen und auszuüben, wenn die beruf-
liche Tätigkeit der im Herkunftsmitglied-
staat vergleichbar ist.

(14) Die zuständige Behörde kann bei
einer Entscheidung über den Antrag auf

Zulassung die in Anhang VII der Richtli-
nie 2005/36/EG aufgeführten Unterlagen
und Bescheinigungen verlangen. Die in
diesem Anhang unter Nr. 1 Buchst. d, e
und f genannten Unterlagen und Beschei-
nigungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht
älter als drei Monate sein. Bei berechtig-
ten Zweifeln kann sie von der zuständi-
gen Behörde des Herkunftsstaates eine
Bestätigung der Authentizität der dort
ausgestellten Bescheinigungen und Aus-
bildungsnachweise verlangen. Dies gilt
auch für Ausbildungen, die von dem Her-
kunftsstaat bescheinigt wurden, aber tat-
sächlich in einem weiteren Mitgliedstaat
abgeleistet wurden.

(15) Die zuständige Behörde hat der
Antragstellerin oder dem Antragsteller
binnen eines Monats den Empfang der
Unterlagen zu bestätigen und auf fehlen-
de Unterlagen hinzuweisen. Sie hat das
Verfahren für die Prüfung eines Antrags
auf Erlaubnis innerhalb kürzester Frist,
spätestens vier Monate nach Einreichung
der vollständigen Unterlagen, abzuschlie-
ßen und diese Entscheidung ordnungs-
gemäß zu begründen.

(16) Die zuständige Behörde ist nach
Maßgabe der Art. 8 und 56 Abs. 1 der
Richtlinie 2005/36/EG zur engen Zusam-
menarbeit mit der zuständigen Behörde
des Herkunftsstaates und zur Leistung
von Amtshilfe verpflichtet und hat dabei
die Vertraulichkeit der ausgetauschten In-
formationen sicherzustellen. Die in Satz 1
genannten Behörden haben sich nach
Maßgabe des Art. 56 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG gegenseitig über das Vorlie-
gen disziplinarischer oder strafrechtlicher
Sanktionen oder über sonstige schwer-
wiegende, genau bestimmte Sachverhal-
te, die sich auf die Ausübung der in die-
ser Richtlinie erfassten Tätigkeiten aus-
wirken könnten, zu unterrichten. Dabei
sind die Rechtsvorschriften über den
Schutz personenbezogener Daten im Sin-
ne der Richtlinie 95/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten (ABl. EG L 281 S. 31),
geändert durch Verordnung (EG) Nr.
1882/2003 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. September 2003
(ABl. EU Nr. L 284 S. 1), einzuhalten. Im
Falle einer Beschwerde über eine Dienst-
leistung wird die Dienstleistungsempfän-
gerin oder der Dienstleistungsempfänger
über das Ergebnis unterrichtet. Die für
die Altenpflege zuständige Ministerin
oder der dafür zuständige Minister wird
ermächtigt, das Verfahren, insbesondere
das der Niederlassung, und die Sachver-
halte nach Satz 2 durch Rechtsverord-
nung zu regeln.

§ 3

Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit

(1) Die zuständige Behörde hat nach
Maßgabe des Art. 5 der Richtlinie
2005/36/EG den Grundsatz der Dienst-
leistungsfreiheit zu beachten, sofern sich
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die oder der Dienstleistende zur vorüber-
gehenden und gelegentlichen Ausübung
des Berufs in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes begibt und rechtmäßig in einem
Mitgliedstaat niedergelassen ist.

(2) Die Dienstleistung wird unter der in
§ 1 aufgeführten Berufsbezeichnung oder
der des Herkunftsstaates erbracht, sofern
dort für die betreffende Tätigkeit eine sol-
che Berufsbezeichnung geführt wird. Im
Übrigen gilt Art. 7 Abs. 3 Satz 2 und 3 der
Richtlinie 2005/36/EG. Die Angehörigen
anderer Mitgliedstaaten haben Berufsbe-
zeichnungen und deren Abkürzungen
nach Maßgabe des Art. 52 der Richtlinie
2005/36/EG zu führen. Die oder der
Dienstleistende unterliegen im Übrigen
nach Maßgabe des Art. 5 Abs. 3 der
Richtlinie 2005/36/EG im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes den berufsständi-
schen, gesetzlichen und verwaltungs-
rechtlichen Berufsregeln.

(3) Die oder der Dienstleistende ist
nach Maßgabe des Art. 6 Satz 1 der Richt-
linie 2005/36/EG von der Zulassung, Ein-
tragung oder Mitgliedschaft bei einer Be-
rufsorganisation befreit. 

§ 4

Ausbildungsziel, Dauer und Struktur der
Ausbildung

(1) Die Ausbildung in der Altenpflege-
hilfe soll die Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten vermitteln, die für eine quali-
fizierte Pflege und Betreuung alter Men-
schen unter Anleitung einer Fachkraft er-
forderlich sind.

(2) Die Ausbildung in Vollzeitform
nach Abs. 1 dauert mindestens zwölf Mo-
nate und schließt mit einer Prüfung ab.
Die Ausbildung besteht aus 700 Stunden
theoretischem und praktischem Unter-
richt sowie mindestens 900 Stunden prak-
tischer Ausbildung. 

(3) Die Ausbildung nach Abs. 1 kann
in Teilzeitform durchgeführt werden und
in diesem Fall bis zu drei Jahre dauern. 

(4) Die Ausbildung nach Abs. 1 wird in
Altenpflegeschulen nach § 4 Abs. 2 des
Altenpflegegesetzes in der Fassung vom
25. August 2003 (BGBl. I S. 1691), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407), durchge-
führt. Zur Ausbildung kann zugelassen
werden, wer gesundheitlich zur Ausü-
bung des Berufs geeignet ist und über
den Hauptschulabschluss oder einen
gleichwertigen Bildungsstand verfügt.

(5) Im Rahmen der praktischen Ausbil-
dung sind Ausbildungsabschnitte vorzu-
sehen in

1. einem Heim im Sinne des § 1 des
Heimgesetzes in der Fassung vom 
5. November 2001 (BGBl. I S. 2971),
zuletzt geändert durch Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407), oder in einer stationären Pfle-
geeinrichtung im Sinne des § 71 Abs. 2
des Elften Buches Sozialgesetzbuch
vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014,

1015), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 378),
wenn es sich dabei um eine Einrich-
tung für alte Menschen handelt, und

2. einer ambulanten Pflegeeinrichtung
im Sinne des § 71 Abs. 1 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch, wenn deren
Tätigkeitsbereich die Pflege alter
Menschen einschließt.

(6) Die Gesamtverantwortung für die
Ausbildung trägt die Altenpflegeschule.
Die Abschnitte des Unterrichts und der
praktischen Ausbildung sind in einem
Ausbildungsplan inhaltlich und organisa-
torisch aufeinander abzustimmen. Die Al-
tenpflegeschule unterstützt und fördert
die praktische Ausbildung durch beglei-
tenden Unterricht, der insbesondere auch
der Aufarbeitung der Erfahrungen aus
den berufspraktischen Ausbildungsab-
schnitten dient. Die Praxisbegleitung
durch die Altenpflegeschule sowie die
Praxisanleitung in den jeweiligen Einrich-
tungen und Diensten der Altenhilfe sind
durch pädagogisch geeignete Fachkräfte
sicherzustellen. Aufgabe der Praxisanlei-
tung ist es, die Auszubildenden schritt-
weise an ihre späteren beruflichen Aufga-
ben heranzuführen.

§ 5

Urlaub und Fehlzeiten

(1) Auf die Dauer der Ausbildung wer-
den angerechnet

1. ein tarifvertraglicher Urlaub oder Ur-
laub bis zu sechs Wochen jährlich, falls
kein Tarifvertrag besteht,

2. Unterbrechungen durch Krankheit
oder aus anderen von der Schülerin
oder dem Schüler nicht zu vertreten-
den Gründen bis zur Gesamtdauer von
vier Wochen, bei Ausbildung in Teil-
zeitform bis zur Gesamtdauer von acht
Wochen,

3. Unterbrechungen durch Schwanger-
schaft der Schülerin für die Dauer der
Beschäftigungsverbote nach den §§ 3
und 6 des Mutterschutzgesetzes in der
Fassung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I 
S. 2319), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2748).

(2) Soweit eine besondere Härte vor-
liegt, werden über Abs. 1 hinausgehende
Fehlzeiten auf Antrag angerechnet, so-
fern zu erwarten ist, dass das Ausbil-
dungsziel dennoch erreicht wird. In ande-
ren Fällen kann die Ausbildungsdauer
auf Antrag entsprechend verlängert wer-
den. Bei Vollzeitausbildung soll sie jedoch
einschließlich der Unterbrechungen den
Zeitraum von zwei Jahren nicht über-
schreiten. Entsprechend soll bei Teilzeit-
ausbildung einschließlich der Unterbre-
chungen ein Zeitraum von dem Doppel-
ten der jeweils vorgesehenen Ausbil-
dungsdauer nicht überschritten werden.

(3) Freistellungsansprüche zur Wahr-
nehmung von Bildungsurlaub oder von
Aufgaben nach den Landespersonalver-
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tretungsgesetzen, dem Bundespersonal-
vertretungsgesetz, dem Betriebsverfas-
sungsgesetz sowie den für kirchliche Trä-
ger geltenden Mitarbeitervertretungsre-
gelungen bleiben unberührt.

§ 6

Verkürzung gleichwertiger Ausbildungen

Auf Antrag kann die Dauer der Ausbil-
dung nach § 4 Abs. 2 im Umfang der
fachlichen Gleichwertigkeit verkürzt wer-
den, wenn eine andere abgeschlossene
Berufsausbildung nachgewiesen wird.
Die Verkürzung darf die Durchführung
der Ausbildung und die Erreichung des
Ausbildungszieles nach § 4 Abs. 1 nicht
gefährden.

§ 7

Ausbildungs- und Prüfungsordnung

(1) Die Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung regelt das Nähere über

1. den Inhalt, die Gliederung und die
Ausgestaltung der Ausbildung,

2. die Bildung und Zusammensetzung
der Prüfungsausschüsse,

3. das Prüfungsverfahren sowie Art, Zahl
und Umfang der Prüfungsleistungen,
die Bewertung der Prüfungsergebnis-
se, die Prüfungsnoten, das Prüfungs-
zeugnis und die Urkunde für die Er-
laubnis nach § 1,

4. die Rechtsfolgen des Rücktritts und
des Fernbleibens von der Prüfung so-
wie die von Ordnungsverstößen, die
Wiederholung von Prüfungen oder Tei-
len von Prüfungen und

5. die Anerkennung nach § 2 Abs. 2 und
4 bis 16 und die Anrechnung gleich-
wertiger Ausbildungen nach § 6.

(2) In der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung sind für Diplominhaberinnen
oder Diplominhaber, die Staatsangehöri-
ge eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum sind und die
eine Erlaubnis nach § 1 in Verbindung
mit § 2 Abs. 4 beantragen, die Fristen für
die Durchführung des Verfahrens nach
Maßgabe des Art. 51 der Richtlinie
2005/36/EG zu regeln.

§ 8

Ausbildungsvertrag

(1) Die Altenpflegeschule schließt mit
der Schülerin oder dem Schüler einen
schriftlichen Ausbildungsvertrag für die
gesamte Dauer der Ausbildung nach
Maßgabe der Vorschriften dieses Ab-
schnitts. Sie darf den Ausbildungsvertrag
nur abschließen, wenn die Schülerin oder
der Schüler den Abschluss des Vertrages
über die praktische Ausbildung nach § 12
Abs. 1 nachweist.

(2) Der Ausbildungsvertrag muss min-
destens Angaben enthalten über

1. die Bezeichnung des Ausbildungsbe-
rufs,

2. den Beginn und die Dauer der Aus-
bildung,

3. die sachliche und zeitliche Gliede-
rung sowie das Ziel der Ausbildung,

4. die für die Ausbildung geltende Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung,

5. die Dauer der regelmäßigen Ausbil-
dungszeit,

6. die Dauer der Probezeit,

7. die Zahlung und Höhe einer Ausbil-
dungsvergütung,

8. die Dauer des Urlaubs,

9. die Voraussetzungen, unter denen der
Ausbildungsvertrag gekündigt wer-
den kann, und

10. einen in allgemeiner Form gehalte-
nen Hinweis auf die Tarifverträge,
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen,
die auf das Ausbildungsverhältnis an-
zuwenden sind.

(3) Auf den Ausbildungsvertrag sind,
soweit sich aus seinem Wesen und Zweck
und aus diesem Gesetz nichts anderes er-
gibt, die für Arbeitsverträge geltenden
Rechtsvorschriften anzuwenden.

(4) Der Ausbildungsvertrag ist von der
Altenpflegeschule und von der Schülerin
oder dem Schüler und von ihrer oder sei-
ner gesetzlichen Vertretung zu unter-
zeichnen. Eine Ausfertigung des unter-
zeichneten Ausbildungsvertrages ist der
Schülerin oder dem Schüler und ihrer
oder seiner gesetzlichen Vertretung un-
verzüglich auszuhändigen.

(5) Bei Änderungen des Ausbildungs-
vertrages gelten Abs. 1 bis 4 entspre-
chend.

§ 9

Nichtigkeit von Vereinbarungen

(1) Eine Vereinbarung, durch die die
Ausübung der beruflichen Tätigkeit für
die Zeit nach Beendigung des Ausbil-
dungsverhältnisses beschränkt wird, ist
nichtig. Dies gilt nicht, wenn die Schüle-
rin oder der Schüler innerhalb der letzten
drei Monate des Ausbildungsverhältnis-
ses für die Zeit nach dessen Beendigung
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte
Zeit eingeht.

(2) Nichtig ist auch eine Vereinbarung
über

1. Vertragsstrafen,

2. den Abschluss oder die Beschränkung
von Schadenersatzansprüchen oder

3. die Festsetzung der Höhe des Scha-
denersatzes in Pauschbeträgen.

(3) Die Nichtigkeit einer Vereinbarung
nach Abs. 1 oder 2 lässt die Wirksamkeit
des Vertrages im Übrigen unberührt.
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§ 10

Pflichten der Altenpflegeschule

(1) Die Altenpflegeschule hat

1. die Ausbildung in der vorgeschriebe-
nen Form auf der Grundlage des Rah-
menlehrplans für die Altenpflegehilfe
planmäßig, zeitlich und sachlich ge-
gliedert so durchzuführen, dass das
Ausbildungsziel in der vorgesehenen
Ausbildungszeit erreicht werden kann,

2. der Schülerin oder dem Schüler kos-
tenlos die Ausbildungsmittel, Instru-
mente und Apparate zur Verfügung zu
stellen, die zur Ausbildung und zum
Ablegen der jeweils vorgeschriebenen
Prüfung erforderlich sind, und

3. zu gewährleisten, dass die Möglichkeit
zur Durchführung entsprechender An-
teile der praktischen Ausbildung in
den vorgeschriebenen Einrichtungen
und Diensten der Altenhilfe besteht.

(2) Der Schülerin oder dem Schüler
dürfen nur Tätigkeiten übertragen wer-
den, die dem Ausbildungszweck dienen;
sie müssen dem Ausbildungsstand und
den Kräften der Schülerin oder des
Schülers angemessen sein.

§ 11

Pflichten der Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler sind
verpflichtet, die Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu erwerben, die erfor-
derlich sind, um das Ausbildungsziel zu
erreichen. Sie sind insbesondere ver-
pflichtet,

1. an den vorgeschriebenen Ausbil-
dungsveranstaltungen teilzunehmen,

2. die ihnen im Rahmen der Ausbildung
übertragenen Tätigkeiten sorgfältig
auszuführen und

3. die für die Beschäftigten in den jewei-
ligen Einrichtungen geltenden Bestim-
mungen über die Schweigepflicht so-
wie den Daten- und Persönlichkeits-
schutz einzuhalten und über Betriebs-
geheimnisse Stillschweigen zu wah-
ren.

§ 12

Praktische Ausbildung

(1) Die Schülerin oder der Schüler
schließt mit einem Träger der in § 4 Abs. 5
genannten Einrichtungen (Träger der
praktischen Ausbildung) einen Vertrag
über die praktische Ausbildung in den
Ausbildungsabschnitten nach § 4 Abs. 5.
Der Vertrag muss mindestens die Anga-
ben nach § 8 Abs. 2 enthalten. Die prakti-
sche Ausbildung erfolgt auf der Grundla-
ge des Rahmenlehrplans für die prakti-
sche Ausbildung in der Altenpflegehilfe.

(2) Der Träger der praktischen Ausbil-
dung hat

1. die Ausbildung so zu planen und in-
haltlich auszugestalten, dass das Aus-

bildungsziel in der vorgesehenen Aus-
bildungszeit erreicht werden kann,

2. der Schülerin und dem Schüler kosten-
los die Ausbildungsmittel, Instrumente
und Apparate zur Verfügung zu stel-
len, die zur praktischen Ausbildung
und zum Ablegen der jeweils vorge-
schriebenen Prüfung erforderlich sind,

3. sicherzustellen, dass die praktische
Ausbildung nach § 4 Abs. 5 durchge-
führt wird.

(3) Der Schülerin und dem Schüler
dürfen nur Verrichtungen übertragen
werden, die dem Ausbildungszweck die-
nen; sie müssen ihrem Ausbildungsstand
und ihrer Leistungsfähigkeit angemessen
sein.

(4) Der Träger der praktischen Ausbil-
dung hat der Schülerin oder dem Schüler
für die gesamte Dauer der Ausbildung ei-
ne angemessene Ausbildungsvergütung
zu gewähren. Der Anspruch auf Ausbil-
dungsvergütung besteht nur, soweit nicht
Ansprüche auf Unterhaltsgeld nach dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch vom 
24. März 1997 (BGBl. I S. 594, 595), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. April
2007 (BGBl. I S. 554), oder Übergangsgeld
nach den für die berufliche Rehabilitation
geltenden Vorschriften bestehen oder an-
dere vergleichbare Geldleistungen aus öf-
fentlichen Haushalten gewährt werden.

(5) Sachbezüge können in der Höhe
der durch die Sachbezugsverordnung
vom 19. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3849),
aufgehoben durch Verordnung vom 
21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3385), in
der jeweils geltenden Fassung bestimm-
ten Werte angerechnet werden, jedoch
nicht über 75 vom Hundert der Bruttover-
gütung hinaus. Können die Sachbezüge
während der Zeit, für welche die Ausbil-
dungsvergütung fortzuzahlen ist, aus be-
rechtigtem Grund nicht abgenommen
werden, sind sie nach den Sachbezugs-
werten abzugelten.

(6) Eine über die vereinbarte regel-
mäßige tägliche oder wöchentliche Aus-
bildungszeit hinausgehende Beschäfti-
gung ist nur ausnahmsweise zulässig und
besonders zu vergüten.

§ 13

Ausbildungsverhältnis und Probezeit

(1) Das Ausbildungsverhältnis beginnt
mit der Probezeit. Die Probezeit beträgt
drei Monate.

(2) Das Ausbildungsverhältnis endet
mit dem Ablauf der vorgeschriebenen
Ausbildungszeit.

(3) Wird die vorgeschriebene Prüfung
nicht bestanden oder ist die Schülerin
oder der Schüler ohne Verschulden an
der Teilnahme gehindert, verlängert sich
das Ausbildungsverhältnis auf schriftli-
chen Antrag, der binnen 14 Tagen nach
dem Prüfungstermin zu stellen ist, bis zur
nächstmöglichen Wiederholungsprüfung,
höchstens jedoch um ein Jahr.
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§ 14

Kündigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) Während der Probezeit kann das
Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist gekündigt
werden.

(2) Nach der Probezeit kann das Aus-
bildungsverhältnis nur gekündigt werden

1. ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
aus einem wichtigen Grund oder

2. von der Schülerin oder dem Schüler
mit einer Kündigungsfrist von vier Wo-
chen.

(3) Die Kündigung muss schriftlich und
in den Fällen des Abs. 2 Nr. 1 unter Anga-
be der Kündigungsgründe erfolgen.

(4) Eine Kündigung aus einem wichti-
gen Grund ist unwirksam, wenn die ihr
zugrunde liegenden Tatsachen dem zur
Kündigung Berechtigten länger als zwei
Wochen bekannt sind. Ist ein vorgesehe-
nes Güteverfahren vor einer außerge-
richtlichen Stelle eingeleitet, wird bis zu
dessen Beendigung der Lauf dieser Frist
gehemmt.

§ 15

Beschäftigung im Anschluss an das
Ausbildungsverhältnis

Wird die Schülerin oder der Schüler im
Anschluss an das Ausbildungsverhältnis
beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrück-
lich Vereinbarungen getroffen worden
sind, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf un-
bestimmte Zeit als begründet.

§ 16

Vereinbarungen zuungunsten der
Auszubildenden

Eine Vereinbarung, die zuungunsten
der Schülerin oder des Schülers von den
Vorschriften dieses Abschnittes abweicht,
ist nichtig. § 9 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 17

Mitglieder geistlicher Gemeinschaften,
Diakonissen, Diakonieschwestern

Die §§ 7 bis 15 finden auf Schülerin-
nen und Schüler, die Mitglieder einer von
Kirchen oder sonstigen Religionsgemein-
schaften anerkannten geistlichen Ge-
meinschaft oder die Diakonissen oder
Diakonieschwestern sind, keine Anwen-
dung, wenn der Träger der Altenpflege-
schule derselben Kirche oder Religionsge-
meinschaft angehört.

§ 18

Nichtanwendung des
Berufsbildungsgesetzes

Für die Ausbildung nach diesem Ge-
setz findet das Berufsbildungsgesetz vom
23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407), keine An-
wendung.

§ 19

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig unbefugt die
Berufsbezeichnung „Altenpflegehelferin“
oder „Altenpflegehelfer“ führt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu zweitausendfünf-
hundert Euro geahndet werden.

§ 20

Übergangsvorschriften

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes erteilte Anerkennung als staatlich an-
erkannte Altenpflegehelferin oder als
staatlich anerkannter Altenpflegehelfer
gilt als Erlaubnis nach § 1.

(2) Eine vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes begonnene Ausbildung zur staatlich
anerkannten Altenpflegehelferin oder
zum staatlich anerkannten Altenpflege-
helfer wird nach den bisher geltenden
Bestimmungen abgeschlossen. Nach Ab-
schluss der Ausbildung erhält die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller die Er-
laubnis nach § 1, wenn die Voraussetzun-
gen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 vorliegen.

Zweiter Abschnitt

Ausführung des Altenpflegegesetzes

§ 21

Altenpflegeschulen

Altenpflegeschulen im Sinne von § 4
Abs. 2 des Altenpflegegesetzes sind Aus-
bildungseinrichtungen eigener Art und
unterstehen nicht dem hessischen Schul-
recht. Sie bilden auf der Grundlage von
Rahmenlehrplänen aus.

§ 22

Erprobungsprojekte

Über erforderliche Abweichungen von
bundesrechtlichen Bestimmungen im
Rahmen von Erprobungsprojekten nach 
§ 4 Abs. 6 des Altenpflegegesetzes ent-
scheidet das für Altenpflege zuständige
Ministerium.

Dritter Abschnitt

Kosten

§ 23

Ausbildungsgebühren

Schülerinnen und Schüler der Ausbil-
dung in den Altenpflegeberufen (Alten-
pflege und Altenpflegehilfe) werden nach
Maßgabe der aufgrund des § 24 getroffe-
nen Kostenregelung von der Zahlung von
Ausbildungsgebühren freigestellt, soweit
die Ausbildungskosten nicht von anderer
Seite getragen werden.
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§ 24

Kostenerstattung

Durch Rechtsverordnung wird be-
stimmt, dass den Altenpflegeschulen die
angemessenen Kosten der Ausbildung er-
stattet werden, soweit sie nicht nach § 23
von anderer Seite zu erstatten sind. Die
Rechtsverordnung nach Satz 1 regelt das
Nähere über

1. die angemessenen Kosten der Ausbil-
dung und die Zahl der Ausbildungs-
plätze, für die die Kosten erstattet wer-
den,

2. die bedarfsgerechte regionale Vertei-
lung und das Verfahren zur Berech-
nung dieser Verteilung und

3. die zur Durchführung zuständige
Behörde.

Vierter Abschnitt

Weiterbildung

§ 25

Zusätzliche berufliche Qualifikationen

Weiterbildung soll die in den Alten-
pflegeberufen und in der beruflichen Pra-
xis erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten erweitern und vertiefen
mit dem Ziel, zusätzliche berufliche Qua-
lifikationen zu vermitteln, die zur Über-
nahme bestimmter Funktionen oder Auf-
gabenbereiche in der Altenpflege befähi-
gen. Soweit fachlich möglich, sollen ge-
meinsame Weiterbildungsgänge für die in
den Alten- und Krankenpflegeberufen
Ausgebildeten eingerichtet werden.

Fünfter Abschnitt

Zuständigkeits- und Schlussvorschriften

§ 26

Zuständige Behörde

(1) Zuständige Behörde für die Durch-
führung des Altenpflegegesetzes und die-
ses Gesetzes ist das für Altenpflege zu-
ständige Ministerium. Die für Altenpflege
zuständige Ministerin oder der dafür zu-
ständige Minister wird ermächtigt, einzel-
ne Aufgaben nach diesem Gesetz durch
Rechtsverordnung einer anderen Behörde
oder einer sonstigen geeigneten Stelle zu
übertragen.

(2) Sachlich zuständige Verwaltungs-
behörde für die Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten nach § 19
Abs. 1 ist das Regierungspräsidium Darm-
stadt.

(3) Die Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung nach § 7 sowie die Rechtsverord-
nung nach § 24 Satz 1 erlässt die für Al-
tenpflege zuständige Ministerin oder der
dafür zuständige Minister.

(4) Zuständige Behörde für den Erlass
der Rahmenlehrpläne für die Altenpflege
und die Altenpflegehilfe ist das für Alten-
pflege zuständige Ministerium.

(5) Zuständige Behörde nach § 2 
Abs. 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15 und 16 ist das
Regierungspräsidium Darmstadt.

§ 27

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Hessische Altenpflegegesetz vom
12. Dezember 1997 (GVBl. I S. 452)3), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 29. No-
vember 2005 (GVBl. I S. 769), wird aufge-
hoben.

§ 28

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2007
in Kraft. Abweichend hiervon treten die
§§ 7, 24 und 26 Abs. 3 und 4 am Tage
nach der Verkündung in Kraft. Das Ge-
setz tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2012 außer Kraft.

Artikel 24)

Änderung des
Krankenpflegehilfegesetzes

Das Krankenpflegehilfegesetz vom 
21. September 2004 (GVBl. I S. 279) wird
wie folgt geändert:

1. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2

Voraussetzungen für die Erteilung der
Erlaubnis

(1) Eine Erlaubnis nach § 1 ist auf
Antrag zu erteilen, wenn die den An-
trag stellende Person

1. die durch dieses Gesetz vorge-
schriebene Ausbildungszeit abge-
leistet und die staatliche Prüfung
bestanden hat,

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig
gemacht hat, aus dem sich die Un-
zuverlässigkeit zur Ausübung des
Berufes ergibt,

3. in gesundheitlicher Hinsicht zur
Ausübung des Berufes geeignet ist
und 

4. über die für die Ausübung des Be-
rufs erforderlichen deutschen
Sprachkenntnisse verfügt.

(2) Die in einem anderen Bundes-
land erteilte Erlaubnis zur Führung der
Berufsbezeichnung in einem landes-
rechtlich geregelten Beruf der Kran-
kenpflegehilfe, für den eine Ausbil-
dungsdauer in Vollzeitform von min-
destens zwölf Monaten vorgeschrieben
ist, gilt als Erlaubnis nach § 1. 
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(3) Die Erlaubnis ist zurückzuneh-
men, wenn bei der Erteilung der Er-
laubnis eine der Voraussetzungen
nach Abs. 1 Nr. 1 bis 4 nicht vorgele-
gen hat oder die Ausbildung oder die
nachzuweisende Ausbildung nach
Abs. 2 nicht abgeschlossen war. Die
Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn
nachträglich eine der Voraussetzungen
nach Abs. 1 Nr. 2 und 3 weggefallen ist.

(4) Für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 
(BGBl. 1993 II S. 266) gelten die Vor-
aussetzungen des Abs. 1 Nr. 1 als er-
füllt, wenn sie den Abschluss einer
gleichwertigen Ausbildung in ihrem
Herkunftsstaat nachweisen. Dies gilt
auch für Personen, die in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschafts-
raum eine solche Ausbildung abge-
schlossen haben. Die Gleichwertigkeit
der Ausbildung kann durch Vorlage
eines Ausbildungsnachweises im Sin-
ne des Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie
2005/36/EG des betreffenden Ver-
tragsstaates nachgewiesen werden, so-
fern die Ausbildung keine wesentli-
chen Unterschiede im Vergleich zu der
nach diesem Gesetz geregelten Aus-
bildung hinsichtlich ihrer Dauer und
Inhalte aufweist. Aus diesem Ausbil-
dungsnachweis muss sich ergeben,
dass die genannten Personen

1. bereits in einem anderen Vertrags-
staat des Europäischen Wirtschafts-
raumes als Krankenpflegehelferin
oder Krankenpflegehelfer aner-
kannt wurden,

2. eine dreijährige Berufserfahrung in
der Krankenpflegehilfe im Hoheits-
gebiet des Mitgliedstaates besitzen
und dass

3. der Mitgliedstaat, der die Ausbil-
dung anerkannt hat, diese Berufser-
fahrung bescheinigt.

(5) Die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes kann auch durch Vorla-
ge von Ausbildungsnachweisen und
den Nachweis über gleichgestellte Be-
rufsqualifikationen belegt werden, so-
fern eine den Erfordernissen der 
Art. 11 und 12 der Richtlinie
2005/36/EG genügende Bestätigung
der zuständigen Behörde des Mitglied-
staates vorliegt.

(6) Die zuständige Behörde hat den
Antragstellerinnen und Antragstellern,
die den Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis besitzen, der in einem
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist,
um in dessen Hoheitsgebiet die Er-
laubnis zur Aufnahme oder Ausübung
dieses Berufs zu erhalten, die Aufnah-
me oder Ausübung dieses Berufes
nach Maßgabe des Art. 13 der Richtli-
nie 2005/36/EG unter den Vorausset-
zungen des Abs. 1 Nr. 2 bis 4 zu ge-
statten.

(7) Der Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis muss in einem Mit-
gliedstaat von einer entsprechend des-
sen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten benannten zuständigen Behörde
ausgestellt sein und bescheinigen,
dass das Berufsqualifikationsniveau
der Inhaberin oder des Inhabers zu-
mindest unmittelbar unter dem Niveau
nach Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG
liegt.

(8) Die Aufnahme und die Ausü-
bung eines Berufs nach Abs. 6 müssen
der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller ebenfalls gestattet werden,
wenn sie oder er diesen Beruf vollzeit-
lich zwei Jahre lang in den vorherge-
henden zehn Jahren in einem anderen
Mitgliedstaat, der diesen Beruf nicht
reglementiert, ausgeübt hat, sofern sie
oder er im Besitz eines oder mehrerer
Befähigungsnachweise ist. 

(9) Die zuständige Behörde ist unter
den Voraussetzungen des Art. 14 
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG be-
rechtigt, von der Antragstellerin oder
vom Antragsteller zu verlangen, dass
sie oder er einen Anpassungslehrgang
absolviert oder eine Eignungsprüfung
ablegt. In diesem Fall hat die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller nach
Maßgabe des Art. 14 Abs. 2 der Richt-
linie 2005/36/EG, unter Berücksichti-
gung der Buchst. f und g des Art. 10
der Richtlinie 2005/36/EG, ein Wahl-
recht zwischen dem Anpassungslehr-
gang und der Eignungsprüfung.

(10) Für Zwecke der Anwendung
des Art. 14 Abs. 1 Buchst. b und c der
Richtlinie 2005/36/EG sind nach des-
sen Abs. 4 unter „Fächer, die sich we-
sentlich unterscheiden“, jene Fächer
zu verstehen, deren Kenntnis eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ausü-
bung des Berufs ist und bei denen die
bisherige Ausbildung der Migrantin
oder des Migranten bedeutende Ab-
weichungen hinsichtlich Dauer oder
Inhalt gegenüber der nach diesem Ge-
setz geforderten Ausbildung aufweist.

(11) Die zuständige Behörde ist ver-
pflichtet, bei der Anwendung des 
Abs. 9 nach Maßgabe des Art. 14 
Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG zu
prüfen, ob die von der Antragstellerin
oder dem Antragsteller im Rahmen ih-
rer oder seiner Berufspraxis in einem
Mitgliedstaat oder einem Drittland er-
worbenen Kenntnisse den wesentli-
chen Unterschied nach Abs. 10 ganz
oder teilweise ausgleichen können.

(12) Abs. 4 bis 11 gelten entspre-
chend für Angehörige aus Staaten
außerhalb der Europäischen Union, so-
weit sich hinsichtlich der Anerken-
nung der Ausbildungsnachweise nach
dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften eine Gleichwertigkeit ergibt.
Im Übrigen erfüllt eine außerhalb der
Europäischen Union erworbene Aus-
bildung in der Krankenpflegehilfe die
Voraussetzungen des Abs. 1, wenn die
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstan-
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des gegeben ist. Ist diese nicht gege-
ben oder ist sie nur mit unangemesse-
nem zeitlichem oder sachlichem Auf-
wand feststellbar, ist ein gleichwerti-
ger Kenntnisstand nachzuweisen. Der
Nachweis wird durch das Ablegen ei-
ner Prüfung erbracht, die sich auf den
Inhalt des mündlichen und praktischen
Teils der staatlichen Prüfung erstreckt.

(13) Die Anerkennung der Berufs-
qualifikation ermöglicht der Erlaubnis-
inhaberin oder dem Erlaubnisinhaber,
nach Maßgabe des Art. 13 Abs. 1 und
2 der Richtlinie 2005/36/EG den Beruf
aufzunehmen und auszuüben, wenn
die berufliche Tätigkeit der im Her-
kunftsmitgliedstaat vergleichbar ist.

(14) Die zuständige Behörde kann
bei einer Entscheidung über den An-
trag auf Zulassung die in Anhang VII
der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführ-
ten Unterlagen und Bescheinigungen
verlangen. Die in diesem Anhang un-
ter Nr. 1 Buchst. d, e und f genannten
Unterlagen und Bescheinigungen dür-
fen bei ihrer Vorlage nicht älter als
drei Monate sein. Bei berechtigten
Zweifeln kann sie von der zuständigen
Behörde des Herkunftsstaates eine Be-
stätigung der Authentizität der dort
ausgestellten Bescheinigungen und
Ausbildungsnachweise verlangen. Dies
gilt auch für Ausbildungen, die von
dem Herkunftsstaat bescheinigt wur-
den, aber tatsächlich in einem weite-
ren Mitgliedstaat abgeleistet wurden.

(15) Die zuständige Behörde hat der
Antragstellerin oder dem Antragsteller
binnen eines Monats den Empfang der
Unterlagen zu bestätigen und ihn auf
fehlende Unterlagen hinzuweisen. Sie
hat das Verfahren für die Prüfung ei-
nes Antrags auf Erlaubnis innerhalb
kürzester Frist, spätestens vier Monate
nach Einreichung der vollständigen
Unterlagen, abzuschließen und diese
Entscheidung ordnungsgemäß zu be-
gründen.

(16) Die zuständige Behörde ist
nach Maßgabe der Art. 8 und 56 
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG zur
engen Zusammenarbeit mit der zu-
ständigen Behörde des Herkunftsstaa-
tes und zur Leistung von Amtshilfe
verpflichtet und hat dabei die Vertrau-
lichkeit der ausgetauschten Informa-
tionen sicherzustellen. Die in Satz 1
genannten Behörden haben sich nach
Maßgabe des Art. 56 Abs. 2 der Richt-
linie 2005/36/EG gegenseitig über das
Vorliegen disziplinarischer oder straf-
rechtlicher Sanktionen oder über sons-
tige schwerwiegende, genau bestimm-
te Sachverhalte, die sich auf die Aus-
übung der in dieser Richtlinie er-
fassten Tätigkeiten auswirken könn-
ten, zu unterrichten. Dabei sind die
Rechtsvorschriften über den Schutz
personenbezogener Daten im Sinne
der Richtlinie 95/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom

24. Oktober 1995 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten (ABl. EG 
L 281 S. 31), geändert durch Verord-
nung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
29. September 2003 (ABl. EU Nr. L 284
S. 1), einzuhalten. Im Falle einer Be-
schwerde über eine Dienstleistung
wird die Dienstleistungsempfängerin
oder der Dienstleistungsempfänger
über das Ergebnis unterrichtet. Die für
das Gesundheitswesen zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zuständige
Minister wird ermächtigt, das Verfah-
ren, insbesondere das der Niederlas-
sung, und die Sachverhalte nach 
Satz 2 durch Rechtsverordnung zu re-
geln.“

2. Als § 2a wird eingefügt:

„§ 2a

Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit

(1) Die zuständige Behörde hat
nach Maßgabe des Art. 5 der Richtlinie
2005/36/EG den Grundsatz der Dienst-
leistungsfreiheit zu beachten, sofern
sich die Dienstleistende oder der
Dienstleistende zur vorübergehenden
und gelegentlichen Ausübung des Be-
rufs in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes begibt und rechtmäßig in einem
Mitgliedstaat niedergelassen ist.

(2) Die Dienstleistung wird unter
der in § 1 aufgeführten Berufsbezeich-
nung oder der des Herkunftsstaates er-
bracht, sofern dort für die betreffende
Tätigkeit eine solche Berufsbezeich-
nung geführt wird. Im Übrigen gilt 
Art. 7 Abs. 3 Satz 2 und 3 der Richtli-
nie 2005/36/EG. Die Angehörigen an-
derer Mitgliedstaaten haben die Be-
rufsbezeichnungen und deren Abkür-
zungen nach Maßgabe des Art. 52 der
Richtlinie 2005/36/EG zu führen. Die
Dienstleistende oder der Dienstleisten-
de unterliegen im Übrigen nach Maß-
gabe des Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie
2005/36/EG den im Geltungsbereich
dieses Gesetzes geltenden berufsstän-
dischen, gesetzlichen und verwal-
tungsrechtlichen Berufsregeln.

(3) Die Dienstleistende oder der
Dienstleistende ist nach Maßgabe des
Art. 6 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG
von der Zulassung, Eintragung oder
Mitgliedschaft bei einer Berufsorgani-
sation befreit.“

Artikel 35)

Änderung der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung für

Medizinische Dokumentarinnen 
und Medizinische Dokumentare

Die Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für Medizinische Dokumentarinnen
und Medizinische Dokumentare vom 
10. Juli 1995 (StAnz. S. 2548), geändert
durch Gesetz vom 17. Oktober 2005
(GVBl. I S. 674), wird wie folgt geändert:
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1. § 26 erhält folgende Fassung:

„§ 26

Voraussetzungen der staatlichen
Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung als
Medizinische Dokumentarin oder Me-
dizinischer Dokumentar wird Personen
erteilt, 

1. die die Prüfung bestanden und das
halbjährige Berufspraktikum abge-
leistet haben, 

2. die über die für die Ausübung des
Berufs erforderlichen deutschen
Sprachkenntnisse verfügen und

3. bei denen keine Versagungsgründe
gegeben sind.

(2) Die staatliche Anerkennung ist
mit Geltung vom Tage der Beendigung
der Ausbildung zu erteilen.

(3) Die in einem anderen Bundes-
land erteilte Erlaubnis zur Führung der
Berufsbezeichnung gilt auch in Hes-
sen.

(4) Über die Erteilung der staatli-
chen Anerkennung entscheidet die zu-
ständige Behörde. 

(5) Über die staatliche Anerken-
nung wird eine Urkunde nach dem
Muster der Anlage 1 ausgestellt.

(6) Für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 
(BGBl. 1993 II S. 266) gelten die Vor-
aussetzungen des Abs. 1 Nr. 1 als er-
füllt, wenn sie den Abschluss einer
gleichwertigen Ausbildung in ihrem
Herkunftsstaat nachweisen. Dies gilt
auch für Personen, die in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschafts-
raum eine solche Ausbildung abge-
schlossen haben. Die Gleichwertigkeit
der Ausbildung kann durch Vorlage
eines Ausbildungsnachweises im Sin-
ne des Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie
2005/36/EG des betreffenden Ver-
tragsstaates nachgewiesen werden, so-
fern die Ausbildung keine wesentli-
chen Unterschiede im Vergleich zu der
nach diesem Gesetz geregelten Aus-
bildung hinsichtlich ihrer Dauer und
Inhalte aufweist. Aus diesem Ausbil-
dungsnachweis muss sich ergeben,
dass die genannten Personen

1. bereits in einem anderen Vertrags-
staat des Europäischen Wirtschafts-
raumes als Medizinische Dokumen-
tarin oder Medizinischer Dokumen-
tar anerkannt wurden,

2. eine dreijährige Berufserfahrung als
Medizinische Dokumentarin oder
Medizinischer Dokumentar im Ho-
heitsgebiet des Mitgliedstaates be-
sitzen und dass

3. der Mitgliedstaat, der die Ausbil-
dung anerkannt hat, diese Berufser-
fahrung bescheinigt.

(7) Die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes kann auch durch Vor-
lage von Ausbildungsnachweisen und
den Nachweis über gleichgestellte Be-
rufsqualifikationen belegt werden, so-
fern eine den Erfordernissen der Art. 11
und 12 der Richtlinie 2005/36/EG
genügende Bestätigung der zuständi-
gen Behörde des Mitgliedstaates vor-
liegt.

(8) Die zuständige Behörde hat den
Antragstellerinnen und Antragstellern,
die den Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis besitzen, der in einem
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist,
um in dessen Hoheitsgebiet die Er-
laubnis zur Aufnahme oder Ausübung
dieses Berufs zu erhalten, die Aufnah-
me oder Ausübung dieses Berufes
nach Maßgabe des Art. 13 der Richtli-
nie 2005/36/EG unter den Vorausset-
zungen des Abs. 1 zu gestatten.

(9) Der Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis muss in einem Mit-
gliedstaat von einer entsprechend des-
sen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten benannten zuständigen Behörde
ausgestellt sein und bescheinigen,
dass das Berufsqualifikationsniveau
der Inhaberin oder des Inhabers zu-
mindest unmittelbar unter dem Niveau
nach Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG
liegt.

(10) Die Aufnahme und die Ausü-
bung eines Berufs nach Abs. 8 müssen
der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller ebenfalls gestattet werden,
wenn sie oder er diesen Beruf vollzeit-
lich zwei Jahre lang in den vorherge-
henden zehn Jahren in einem anderen
Mitgliedstaat, der diesen Beruf nicht
reglementiert, ausgeübt hat, sofern sie
oder er im Besitz eines oder mehrerer
Befähigungsnachweise ist. 

(11) Die zuständige Behörde ist un-
ter den Voraussetzungen des Art. 14
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG be-
rechtigt, von der Antragstellerin oder
vom Antragsteller zu verlangen, dass
sie oder er einen höchstens dreijähri-
gen Anpassungslehrgang absolviert
oder eine Eignungsprüfung ablegt. In
diesem Fall hat die Antragstellerin
oder der Antragsteller nach Maßgabe
des Art. 14 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG, unter Berücksichtigung
des Buchst. g des Art. 10 der Richtlinie
2005/36/EG, ein Wahlrecht zwischen
dem Anpassungslehrgang und der
Eignungsprüfung.

(12) Für Zwecke der Anwendung
des Art. 14 Abs. 1 Buchst. b und c der
Richtlinie 2005/36/EG sind nach des-
sen Abs. 4 unter „Fächer, die sich we-
sentlich unterscheiden“, jene Fächer
zu verstehen, deren Kenntnis eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ausü-
bung des Berufs ist und bei denen die
bisherige Ausbildung der Migrantin
oder des Migranten bedeutende Ab-
weichungen hinsichtlich Dauer oder
Inhalt gegenüber der nach diesem Ge-
setz geforderten Ausbildung aufweist.
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(13) Die zuständige Behörde ist ver-
pflichtet, bei der Anwendung des 
Abs. 11 nach Maßgabe des Art. 14
Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG zu
prüfen, ob die von der Antragstellerin
oder dem Antragsteller im Rahmen ih-
rer oder seiner Berufspraxis in einem
Mitgliedstaat oder einem Drittland er-
worbenen Kenntnisse den wesentli-
chen Unterschied nach Abs. 12 ganz
oder teilweise ausgleichen können.

(14) Abs. 6 bis 13 gelten entspre-
chend für Angehörige aus Staaten
außerhalb der Europäischen Union, so-
weit sich hinsichtlich der Anerken-
nung der Ausbildungsnachweise nach
dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften eine Gleichwertigkeit ergibt.
Im Übrigen erfüllt eine außerhalb der
Europäischen Union erworbene Aus-
bildung die Voraussetzungen des 
Abs. 1, wenn die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes gegeben ist. Ist
diese nicht gegeben oder ist sie nur
mit unangemessenem zeitlichem oder
sachlichem Aufwand feststellbar, ist
ein gleichwertiger Kenntnisstand
nachzuweisen. Der Nachweis wird
durch das Ablegen einer Prüfung er-
bracht, die sich auf den Inhalt des
schriftlichen und mündlichen Teils der
staatlichen Prüfung erstreckt.

(15) Die Anerkennung der Berufs-
qualifikation ermöglicht der Erlaubnis-
inhaberin oder dem Erlaubnisinhaber,
nach Maßgabe des Art. 13 Abs. 1 und
2 der Richtlinie 2005/36/EG den Beruf
aufzunehmen und auszuüben, wenn
die berufliche Tätigkeit der im Her-
kunftsmitgliedstaat vergleichbar ist.

(16) Die zuständige Behörde kann
bei einer Entscheidung über den An-
trag auf Zulassung die in Anhang VII
der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführ-
ten Unterlagen und Bescheinigungen
verlangen. Die in diesem Anhang un-
ter Nr. 1 Buchst. d, e und f genannten
Unterlagen und Bescheinigungen dür-
fen bei ihrer Vorlage nicht älter als
drei Monate sein. Bei berechtigten
Zweifeln kann sie von der zuständigen
Behörde des Herkunftsstaates eine Be-
stätigung der Authentizität der dort
ausgestellten Bescheinigungen und
Ausbildungsnachweise verlangen.
Dies gilt auch für Ausbildungen, die
von dem Herkunftsstaat bescheinigt
wurden, aber tatsächlich in einem wei-
teren Mitgliedstaat abgeleistet wur-
den.

(17) Die zuständige Behörde hat der
Antragstellerin oder dem Antragsteller
binnen eines Monats den Empfang der
Unterlagen zu bestätigen und ihn auf
fehlende Unterlagen hinzuweisen. Sie
hat das Verfahren für die Prüfung ei-
nes Antrags auf Erlaubnis innerhalb
kürzester Frist, spätestens vier Monate
nach Einreichung der vollständigen
Unterlagen, abzuschließen und diese
Entscheidung ordnungsgemäß zu be-
gründen.

(18) Die zuständige Behörde ist
nach Maßgabe der Art. 8 und 56 Abs. 1
der Richtlinie 2005/36/EG zur engen
Zusammenarbeit mit der zuständigen
Behörde des Herkunftsstaates und zur
Leistung von Amtshilfe verpflichtet
und hat dabei die Vertraulichkeit der
ausgetauschten Informationen sicher-
zustellen. Die in Satz 1 genannten
Behörden haben sich nach Maßgabe
des Art. 56 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG gegenseitig über das Vor-
liegen disziplinarischer oder strafrecht-
licher Sanktionen oder über sonstige
schwerwiegende, genau bestimmte
Sachverhalte, die sich auf die Ausü-
bung der in dieser Richtlinie erfassten
Tätigkeiten auswirken könnten, zu un-
terrichten. Dabei sind die Rechtsvor-
schriften über den Schutz personenbe-
zogener Daten im Sinne der Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten (ABl. EG L 281 S. 31), geän-
dert durch Verordnung (EG) Nr.
1882/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 
29. September 2003 (ABl. EU Nr. L 284
S. 1), einzuhalten. Im Falle einer Be-
schwerde über eine Dienstleistung
wird die Dienstleistungsempfängerin
oder der Dienstleistungsempfänger
über das Ergebnis unterrichtet. Die für
das Gesundheitswesen zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zuständige
Minister wird ermächtigt, das Verfah-
ren, insbesondere das der Niederlas-
sung, und die Sachverhalte nach Satz 2
durch Rechtsverordnung zu regeln.“

2. Als § 28a wird eingefügt:

„§ 28a

Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit

(1) Die zuständige Behörde hat
nach Maßgabe des Art. 5 der Richtlinie
2005/36/EG den Grundsatz der Dienst-
leistungsfreiheit zu beachten, sofern
sich die Dienstleistende oder der
Dienstleistende zur vorübergehenden
und gelegentlichen Ausübung des Be-
rufs in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes begibt und rechtmäßig in einem
Mitgliedstaat niedergelassen ist.

(2) Die Dienstleistung wird unter
der Berufsbezeichnung des Herkunfts-
staates erbracht, sofern dort für die be-
treffende Tätigkeit eine solche Berufs-
bezeichnung geführt wird. Im Übrigen
gilt Art. 7 Abs. 3 Satz 2 und 3 der
Richtlinie 2005/36/EG. Die Angehöri-
gen anderer Mitgliedstaaten haben die
Berufsbezeichnungen und deren Ab-
kürzungen nach Maßgabe des Art. 52
der Richtlinie 2005/36/EG zu führen.
Die Dienstleistende oder der Dienst-
leistende unterliegen im Übrigen nach
Maßgabe des Art. 5 Abs. 3 der Richtli-
nie 2005/36/EG den im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes geltenden be-
rufsständischen, gesetzlichen und ver-
waltungsrechtlichen Berufsregeln.
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(3) Die Dienstleistende oder der
Dienstleistende ist nach Maßgabe des
Art. 6 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG
von der Zulassung, Eintragung oder
Mitgliedschaft bei einer Berufsorgani-
sation befreit.“

Artikel 46)

Änderung der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung

für Desinfektorinnen und Desinfektoren

Die Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für Desinfektorinnen und Desinfek-
toren vom 11. Februar 1997 (StAnz. 
S. 719), geändert durch Gesetz vom 
17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674), wird
wie folgt geändert:

1. § 14 erhält folgende Fassung:

„§ 14

Voraussetzungen der staatlichen
Anerkennung

(1) Als Desinfektorin oder Desinfek-
tor ist von dem Regierungspräsidium
Darmstadt auf Antrag staatlich anzuer-
kennen, wer nachweist, dass sie oder
er 

1. die praktische Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen hat, 

2. die praktische und mündliche Prü-
fung bestanden hat,

3. sich nicht eines Verhaltens schuldig
gemacht hat, aus dem sich die Un-
zuverlässigkeit zur Ausübung des
Berufes ergibt, und

4. über die für die Ausübung des Be-
rufs erforderlichen deutschen
Sprachkenntnisse verfügt.

(2) Die in einem anderen Bundes-
land erteilte Erlaubnis zur Führung der
Berufsbezeichnung gilt auch in Hes-
sen.

(3) Für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 
(BGBl. 1993 II S. 266) gelten die Vor-
aussetzungen des Abs. 1 Nr. 1 und 2
als erfüllt, wenn sie den Abschluss ei-
ner gleichwertigen Ausbildung in
ihrem Herkunftsstaat nachweisen.
Dies gilt auch für Personen, die in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum eine solche Ausbildung
abgeschlossen haben. Die Gleichwer-
tigkeit der Ausbildung kann durch
Vorlage eines Ausbildungsnachweises
im Sinne des Art. 3 Abs. 3 der Richtli-
nie 2005/36/EG des betreffenden Ver-
tragsstaates nachgewiesen werden, so-
fern die Ausbildung keine wesentli-
chen Unterschiede im Vergleich zu der

nach diesem Gesetz geregelten Aus-
bildung hinsichtlich ihrer Dauer und
Inhalte aufweist. Aus diesem Ausbil-
dungsnachweis muss sich ergeben,
dass die genannten Personen

1. bereits in einem anderen Vertrags-
staat des Europäischen Wirtschafts-
raumes als Desinfektorin oder Des-
infektor anerkannt wurden,

2. eine dreijährige Berufserfahrung als
Desinfektorin oder Desinfektor im
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates
besitzen und dass

3. der Mitgliedstaat, der die Ausbil-
dung anerkannt hat, diese Berufser-
fahrung bescheinigt.

Über die Gleichwertigkeit der Ausbil-
dung entscheidet das Regierungspräsi-
dium Darmstadt.

(4) Kann die in Abs. 3 genannte
Ausbildung nicht als gleichwertig an-
erkannt werden, so setzt eine Aner-
kennung als Desinfektorin oder Desin-
fektor die Teilnahme an einem Lehr-
gang und das Bestehen der Prüfung
voraus. Im Hinblick auf die Dauer des
Lehrgangs ist der Ausbildungsstand
der antragstellenden Person angemes-
sen zu berücksichtigen. 

(5) Über die staatliche Anerken-
nung wird von dem Regierungspräsidi-
um Darmstadt eine Urkunde nach dem
Muster der Anlage 3 ausgestellt. 

(6) Die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes kann auch durch Vorla-
ge von Ausbildungsnachweisen und
den Nachweis über gleichgestellte Be-
rufsqualifikationen belegt werden, so-
fern eine den Erfordernissen der Art. 11
und 12 der Richtlinie 2005/36/EG
genügende Bestätigung der zuständi-
gen Behörde des Mitgliedstaates vor-
liegt.

(7) Die zuständige Behörde hat den
Antragstellerinnen und Antragstellern,
die den Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis besitzen, der in einem
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist,
um in dessen Hoheitsgebiet die Er-
laubnis zur Aufnahme oder Ausübung
dieses Berufs zu erhalten, die Aufnah-
me oder Ausübung dieses Berufes
nach Maßgabe des Art. 13 der Richtli-
nie 2005/36/EG unter den Vorausset-
zungen des Abs. 1 Nr. 3 bis 4 zu ge-
statten.

(8) Der Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis muss in einem Mit-
gliedstaat von einer entsprechend des-
sen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten benannten zuständigen Behörde
ausgestellt sein und bescheinigen,
dass das Berufsqualifikationsniveau
der Inhaberin oder des Inhabers zu-
mindest unmittelbar unter dem Niveau
nach Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG
liegt.

(9) Die Aufnahme und die Aus-
übung eines Berufs nach Abs. 7 müs-
sen der Antragstellerin oder dem An-
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tragsteller ebenfalls gestattet werden,
wenn sie oder er diesen Beruf vollzeit-
lich zwei Jahre lang in den vorherge-
henden zehn Jahren in einem anderen
Mitgliedstaat, der diesen Beruf nicht
reglementiert, ausgeübt hat, sofern sie
oder er im Besitz eines oder mehrerer
Befähigungsnachweise ist. 

(10) Die zuständige Behörde ist un-
ter den Voraussetzungen des Art. 14
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG be-
rechtigt, von der Antragstellerin oder
dem Antragsteller zu verlangen, dass
er einen Anpassungslehrgang absol-
viert oder eine Eignungsprüfung ab-
legt. In diesem Fall hat die Antragstel-
lerin oder der Antragsteller nach Maß-
gabe des Art. 14 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG, unter Berücksichtigung
des Buchst. g des Art. 10 der Richtlinie
2005/36/EG, ein Wahlrecht zwischen
dem Anpassungslehrgang und der
Eignungsprüfung.

(11) Für Zwecke der Anwendung
des Art. 14 Abs. 1 Buchst. b und c der
Richtlinie 2005/36/EG sind nach des-
sen Abs. 4 unter „Fächer, die sich we-
sentlich unterscheiden“, jene Fächer
zu verstehen, deren Kenntnis eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ausü-
bung des Berufs ist und bei denen die
bisherige Ausbildung der Migrantin
oder des Migranten bedeutende Ab-
weichungen hinsichtlich Dauer oder
Inhalt gegenüber der nach diesem Ge-
setz geforderten Ausbildung aufweist.

(12) Die zuständige Behörde ist ver-
pflichtet, bei der Anwendung des 
Abs. 10 nach Maßgabe des Art. 14
Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG zu
prüfen, ob die von der Antragstellerin
oder dem Antragsteller im Rahmen ih-
rer oder seiner Berufspraxis in einem
Mitgliedstaat oder einem Drittland er-
worbenen Kenntnisse den wesentli-
chen Unterschied nach Abs. 11 ganz
oder teilweise ausgleichen können.

(13) Abs. 6 bis 12 gelten entspre-
chend für Angehörige aus Staaten
außerhalb der Europäischen Union, so-
weit sich hinsichtlich der Anerken-
nung der Ausbildungsnachweise nach
dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften eine Gleichwertigkeit ergibt.
Im Übrigen erfüllt eine außerhalb der
Europäischen Union erworbene Aus-
bildung die Voraussetzungen des 
Abs. 1, wenn die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes gegeben ist. Ist
diese nicht gegeben oder ist sie nur
mit unangemessenem zeitlichem oder
sachlichem Aufwand feststellbar, ist
ein gleichwertiger Kenntnisstand
nachzuweisen. 

(14) Die Anerkennung der Berufs-
qualifikation ermöglicht der Erlaubnis-
inhaberin oder dem Erlaubnisinhaber
nach Maßgabe des Art. 13 Abs. 1 und
2 der Richtlinie 2005/36/EG, den Beruf
aufzunehmen und auszuüben, wenn
die berufliche Tätigkeit der im Her-
kunftsmitgliedstaat vergleichbar ist.

(15) Die zuständige Behörde kann
bei einer Entscheidung über den An-
trag auf Zulassung die in Anhang VII
der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführ-
ten Unterlagen und Bescheinigungen
verlangen. Die in diesem Anhang un-
ter Nr. 1 Buchst. d, e und f genannten
Unterlagen und Bescheinigungen dür-
fen bei ihrer Vorlage nicht älter als
drei Monate sein. Bei berechtigten
Zweifeln kann sie von der zuständigen
Behörde des Herkunftsstaates eine Be-
stätigung der Authentizität der dort
ausgestellten Bescheinigungen und
Ausbildungsnachweise verlangen.
Dies gilt auch für Ausbildungen, die
von dem Herkunftsstaat bescheinigt
wurden, aber tatsächlich in einem wei-
teren Mitgliedstaat abgeleistet wur-
den.

(16) Die zuständige Behörde hat der
Antragstellerin oder dem Antragsteller
binnen eines Monats den Empfang der
Unterlagen zu bestätigen und ihn auf
fehlende Unterlagen hinzuweisen. Sie
hat das Verfahren für die Prüfung ei-
nes Antrags auf Erlaubnis innerhalb
kürzester Frist, spätestens vier Monate
nach Einreichung der vollständigen
Unterlagen, abzuschließen und diese
Entscheidung ordnungsgemäß zu be-
gründen.

(17) Die zuständige Behörde ist
nach Maßgabe der Art. 8 und 56 Abs. 1
der Richtlinie 2005/36/EG zur engen
Zusammenarbeit mit der zuständigen
Behörde des Herkunftsstaates und zur
Leistung von Amtshilfe verpflichtet
und hat dabei die Vertraulichkeit der
ausgetauschten Informationen sicher-
zustellen. Die in Satz 1 genannten
Behörden haben sich nach Maßgabe
des Art. 56 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG gegenseitig über das Vor-
liegen disziplinarischer oder strafrecht-
licher Sanktionen oder über sonstige
schwerwiegende, genau bestimmte
Sachverhalte, die sich auf die Ausü-
bung der in dieser Richtlinie erfassten
Tätigkeiten auswirken könnten, zu un-
terrichten. Dabei sind die Rechtsvor-
schriften über den Schutz personenbe-
zogener Daten im Sinne der Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten (ABl. EG L 281 S. 31), geän-
dert durch Verordnung (EG) Nr.
1882/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. Septem-
ber 2003 (ABl. EU Nr. L 284 
S. 1), einzuhalten. Im Falle einer Be-
schwerde über eine Dienstleistung
wird die Dienstleistungsempfängerin
oder der Dienstleistungsempfänger
über das Ergebnis unterrichtet. Die für
das Gesundheitswesen zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zuständige
Minister wird ermächtigt, das Verfah-
ren, insbesondere das der Niederlas-
sung, und die Sachverhalte nach 
Satz 2 durch Rechtsverordnung zu re-
geln.“
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2. Als § 15a wird eingefügt:

„§ 15a

Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit

(1) Die zuständige Behörde hat
nach Maßgabe des Art. 5 der Richtlinie
2005/36/EG den Grundsatz der Dienst-
leistungsfreiheit zu beachten, sofern
sich die Dienstleistende oder der
Dienstleistende zur vorübergehenden
und gelegentlichen Ausübung des Be-
rufs in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes begibt und rechtmäßig in einem
Mitgliedstaat niedergelassen ist.

(2) Die Dienstleistung wird unter
der Berufsbezeichnung des Herkunfts-
mitgliedstaates erbracht, sofern dort
für die betreffende Tätigkeit eine sol-
che Berufsbezeichnung geführt wird.
Im Übrigen gilt Art. 7 Abs. 3 Satz 2
und 3 der Richtlinie 2005/36/EG. Die
Angehörigen anderer Mitgliedstaaten
haben die Berufsbezeichnungen und
deren Abkürzungen nach Maßgabe
des Art. 52 der Richtlinie 2005/36/EG
zu führen. Die Dienstleistende oder
der Dienstleistende unterliegen im
Übrigen nach Maßgabe des Art. 5 
Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG den
im Geltungsbereich dieses Gesetzes
geltenden berufsständischen, gesetzli-
chen und verwaltungsrechtlichen Be-
rufsregeln.

(3) Die Dienstleistende oder der
Dienstleistende ist nach Maßgabe des
Art. 6 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG
von der Zulassung, Eintragung oder
Mitgliedschaft bei einer Berufsorgani-
sation befreit.“

Artikel 57)

Änderung der Ausbildungsordnung für
Gesundheitsaufseherinnen und

Gesundheitsaufseher

Die Ausbildungsordnung für Gesund-
heitsaufseherinnen und Gesundheitsauf-
seher vom 10. Mai 1993 (StAnz. S. 1246),
geändert durch Gesetz vom 17. Oktober
2005 (GVBl. I S. 674), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9

Voraussetzungen der staatlichen
Anerkennung

(1) Als Gesundheitsaufseherin oder
Gesundheitsaufseher ist von dem Re-
gierungspräsidium Darmstadt auf An-
trag staatlich anzuerkennen, wer
nachweist, dass sie oder er

1. die dreißigmonatige praktische
Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen hat,

2. an einem theoretischen Lehrgang
für Gesundheitsaufseherinnen oder
Gesundheitsaufseher an der Aka-
demie für öffentliches Gesundheits-
wesen in Düsseldorf mit Erfolg teil-
genommen und die Abschlussprü-
fung bestanden hat,

3. an einem Desinfektorenlehrgang
erfolgreich teilgenommen hat, so-
fern dieser nicht Bestandteil des
theoretischen Lehrgangs für Ge-
sundheitsaufseherinnen und Ge-
sundheitsaufseher war,

4. nicht in gesundheitlicher Hinsicht
oder wegen einer Sucht zur Ausü-
bung des Berufes ungeeignet ist,

5. sich nicht eines Verhaltens schuldig
gemacht hat, aus dem sich die Un-
zuverlässigkeit zur Ausübung des
Berufes ergibt, und

6. über die für die Ausübung des Be-
rufs erforderlichen deutschen
Sprachkenntnisse verfügt.

Dem Antrag auf staatliche Anerken-
nung ist ferner eine Geburtsurkunde
beizufügen.

(2) Die in einem anderen Bundes-
land erteilte Erlaubnis zur Führung der
Berufsbezeichnung gilt auch in Hes-
sen.

(3) Über die staatliche Anerken-
nung wird von der Ausbildungsbehör-
de eine Urkunde ausgestellt. 

(4) Für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 
(BGBl. 1993 II S. 266) gelten die Vor-
aussetzungen des Abs. 1 Nr. 1 bis 3 als
erfüllt, wenn sie den Abschluss einer
gleichwertigen Ausbildung in ihrem
Herkunftsstaat nachweisen. Dies gilt
auch für Personen, die in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschafts-
raum eine solche Ausbildung abge-
schlossen haben. Die Gleichwertigkeit
der Ausbildung kann durch Vorlage
eines Ausbildungsnachweises im Sin-
ne des Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie
2005/36/EG des betreffenden Ver-
tragsstaates nachgewiesen werden, so-
fern die Ausbildung keine wesentli-
chen Unterschiede im Vergleich zu der
nach diesem Gesetz geregelten Aus-
bildung hinsichtlich ihrer Dauer und
Inhalte aufweist. Aus diesem Ausbil-
dungsnachweis muss sich ergeben,
dass die genannten Personen

1. bereits in einem anderen Vertrags-
staat des Europäischen Wirtschafts-
raumes als Gesundheitsaufseherin
oder Gesundheitsaufseher aner-
kannt wurden,

2. eine dreijährige Berufserfahrung als
Gesundheitsaufseherin oder Ge-
sundheitsaufseher im Hoheitsgebiet
des Mitgliedstaates besitzen und
dass
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3. der Mitgliedstaat, der die Ausbil-
dung anerkannt hat, diese Berufser-
fahrung bescheinigt.

(5) Die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes kann auch durch Vorla-
ge von Ausbildungsnachweisen und
den Nachweis über gleichgestellte Be-
rufsqualifikationen belegt werden, so-
fern eine den Erfordernissen der 
Art. 11 und 12 der Richtlinie
2005/36/EG genügende Bestätigung
der zuständigen Behörde des Mitglied-
staates vorliegt.

(6) Die zuständige Behörde hat den
Antragstellerinnen und Antragstellern,
die den Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis besitzen, der in einem
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist,
um in dessen Hoheitsgebiet die Er-
laubnis zur Aufnahme oder Ausübung
dieses Berufs zu erhalten, die Aufnah-
me oder Ausübung dieses Berufes
nach Maßgabe des Art. 13 der Richtli-
nie 2005/36/EG unter den Vorausset-
zungen des Abs. 1 Nr. 4 bis 6 zu ge-
statten.

(7) Der Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis muss in einem Mit-
gliedstaat von einer entsprechend des-
sen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten benannten zuständigen Behörde
ausgestellt sein und bescheinigen,
dass das Berufsqualifikationsniveau
der Inhaberin oder des Inhabers zu-
mindest unmittelbar unter dem Niveau
nach Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG
liegt.

(8) Die Aufnahme und die Ausü-
bung eines Berufs nach Abs. 6 müssen
der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller ebenfalls gestattet werden,
wenn sie oder er diesen Beruf vollzeit-
lich zwei Jahre lang in den vorherge-
henden zehn Jahren in einem anderen
Mitgliedstaat, der diesen Beruf nicht
reglementiert, ausgeübt hat, sofern sie
oder er im Besitz eines oder mehrerer
Befähigungsnachweise ist. 

(9) Die zuständige Behörde ist unter
den Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 1
der Richtlinie 2005/36/EG berechtigt,
von der Antragstellerin oder vom An-
tragsteller zu verlangen, dass sie oder
er einen höchstens dreijährigen An-
passungslehrgang absolviert oder eine
Eignungsprüfung ablegt. In diesem Fall
hat die Antragstellerin oder der An-
tragsteller nach Maßgabe des Art. 14
Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG,
unter Berücksichtigung des Buchst. g
des Art. 10 der Richtlinie 2005/36/EG,
ein Wahlrecht zwischen dem Anpas-
sungslehrgang und der Eignungsprü-
fung.

(10) Für Zwecke der Anwendung
des Art. 14 Abs. 1 Buchst. b und c der
Richtlinie 2005/36/EG sind nach des-
sen Abs. 4 unter „Fächer, die sich we-
sentlich unterscheiden“, jene Fächer
zu verstehen, deren Kenntnis eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ausü-
bung des Berufs ist und bei denen die

bisherige Ausbildung der Migrantin
oder des Migranten bedeutende Ab-
weichungen hinsichtlich Dauer oder
Inhalt gegenüber der nach diesem Ge-
setz geforderten Ausbildung aufweist.

(11) Die zuständige Behörde ist ver-
pflichtet, bei der Anwendung des 
Abs. 9 nach Maßgabe des Art. 14 
Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG zu
prüfen, ob die von der Antragstellerin
oder dem Antragsteller im Rahmen
ihrer oder seiner Berufspraxis in einem
Mitgliedstaat oder einem Drittland er-
worbenen Kenntnisse den wesent-
lichen Unterschied nach Abs. 10 ganz
oder teilweise ausgleichen können.

(12) Abs. 4 bis 11 gelten entspre-
chend für Angehörige aus Staaten
außerhalb der Europäischen Union, so-
weit sich hinsichtlich der Anerken-
nung der Ausbildungsnachweise nach
dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften eine Gleichwertigkeit ergibt.
Im Übrigen erfüllt eine außerhalb der
Europäischen Union erworbene Aus-
bildung die Voraussetzungen des 
Abs. 1, wenn die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes gegeben ist. Ist
diese nicht gegeben oder ist sie nur
mit unangemessenem zeitlichem oder
sachlichem Aufwand feststellbar, ist
ein gleichwertiger Kenntnisstand
durch eine praktische Prüfung nachzu-
weisen. 

(13) Die Anerkennung der Berufs-
qualifikation ermöglicht der Erlaubnis-
inhaberin oder dem Erlaubnisinhaber
nach Maßgabe des Art. 13 Abs. 1 und
2 der Richtlinie 2005/36/EG den Beruf
aufzunehmen und auszuüben, wenn
die berufliche Tätigkeit der im Her-
kunftsmitgliedstaat vergleichbar ist.

(14) Die zuständige Behörde kann
bei einer Entscheidung über den An-
trag auf Zulassung die in Anhang VII
der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführ-
ten Unterlagen und Bescheinigungen
verlangen. Die in diesem Anhang un-
ter Nr. 1 Buchst. d, e und f genannten
Unterlagen und Bescheinigungen dür-
fen bei ihrer Vorlage nicht älter als
drei Monate sein. Bei berechtigten
Zweifeln kann sie von der zuständigen
Behörde des Herkunftsstaates eine Be-
stätigung der Authentizität der dort
ausgestellten Bescheinigungen und
Ausbildungsnachweise verlangen. Dies
gilt auch für Ausbildungen, die von
dem Herkunftsstaat bescheinigt wur-
den, aber tatsächlich in einem weite-
ren Mitgliedstaat abgeleistet wurden.

(15) Die zuständige Behörde hat der
Antragstellerin oder dem Antragsteller
binnen eines Monats den Empfang der
Unterlagen zu bestätigen und ihn auf
fehlende Unterlagen hinzuweisen. Sie
hat das Verfahren für die Prüfung ei-
nes Antrags auf Erlaubnis innerhalb
kürzester Frist, spätestens vier Monate
nach Einreichung der vollständigen
Unterlagen, abzuschließen und diese
Entscheidung ordnungsgemäß zu be-
gründen.
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(16) Die zuständige Behörde ist
nach Maßgabe der Art. 8 und 56 Abs. 1
der Richtlinie 2005/36/EG zur engen
Zusammenarbeit mit der zuständigen
Behörde des Herkunftsstaates und zur
Leistung von Amtshilfe verpflichtet
und hat dabei die Vertraulichkeit der
ausgetauschten Informationen sicher-
zustellen. Die in Satz 1 genannten
Behörden haben sich nach Maßgabe
des Art. 56 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG gegenseitig über das Vor-
liegen disziplinarischer oder strafrecht-
licher Sanktionen oder über sonstige
schwerwiegende, genau bestimmte
Sachverhalte, die sich auf die Ausü-
bung der in dieser Richtlinie erfassten
Tätigkeiten auswirken könnten, zu un-
terrichten. Dabei sind die Rechtsvor-
schriften über den Schutz personenbe-
zogener Daten im Sinne der Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten (ABl. EG L 281 S. 31), geän-
dert durch Verordnung (EG) Nr.
1882/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 
29. September 2003 (ABl. EU Nr. L 284
S. 1), einzuhalten. Im Falle einer Be-
schwerde über eine Dienstleistung
wird die Dienstleistungsempfängerin
oder der Dienstleistungsempfänger
über das Ergebnis unterrichtet. Die für
das Gesundheitswesen zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zuständige
Minister wird ermächtigt, das Verfah-
ren, insbesondere das der Niederlas-
sung, und die Sachverhalte nach 
Satz 2 durch Rechtsverordnung zu re-
geln.“

2. Als § 11a wird eingefügt: 

„§ 11a

Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit

(1) Die zuständige Behörde hat
nach Maßgabe des Art. 5 der Richtlinie
2005/36/EG den Grundsatz der Dienst-
leistungsfreiheit zu beachten, sofern
sich die Dienstleistende oder der
Dienstleistende zur vorübergehenden
und gelegentlichen Ausübung des Be-
rufs in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes begibt und rechtmäßig in einem
Mitgliedstaat niedergelassen ist.

(2) Die Dienstleistung wird unter
der Berufsbezeichnung des Herkunfts-
staates erbracht, sofern dort für die be-
treffende Tätigkeit eine solche Berufs-
bezeichnung geführt wird. Im Übrigen
gilt Art. 7 Abs. 3 Satz 2 und 3 der
Richtlinie 2005/36/EG. Die Angehöri-
gen anderer Mitgliedstaaten haben die
Berufsbezeichnungen und deren Ab-
kürzungen nach Maßgabe des Art. 52
der Richtlinie 2005/36/EG zu führen.
Die Dienstleistende oder der Dienst-
leistende unterliegen im Übrigen nach
Maßgabe des Art. 5 Abs. 3 der Richtli-
nie 2005/36/EG den im Geltungsbe-

reich dieses Gesetzes geltenden be-
rufsständischen, gesetzlichen und ver-
waltungsrechtlichen Berufsregeln.

(3) Die Dienstleistende oder der
Dienstleistende ist nach Maßgabe des
Art. 6 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG
von der Zulassung, Eintragung oder
Mitgliedschaft bei einer Berufsorgani-
sation befreit.“ 

Artikel 68)

Änderung der Weiterbildungs- und Prü-
fungsordnung für Pflegeberufe

Die Weiterbildungs- und Prüfungsord-
nung für Pflegeberufe vom 24. Mai 1996
(GVBl. I S. 284), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I 
S. 674), wird wie folgt geändert:

1. § 20 erhält folgende Fassung:

„§ 20

Voraussetzungen der staatlichen
Anerkennung

(1) Über die staatliche Anerken-
nung wird eine Urkunde nach dem
Muster der Anlage 3 ausgestellt.

(2) Die in einem anderen Bundes-
land erteilte Erlaubnis zur Führung der
Weiterbildungsbezeichnung in einer
landesrechtlich geregelten Pflegewei-
terbildung gilt als Erlaubnis nach die-
sen Vorschriften, sofern die Weiterbil-
dung oder das Studium gleichwertig
ist.

(3) Wer den Wohnsitz oder Beschäf-
tigungsort im Lande Hessen hat und
den erfolgreichen Abschluss einer
gleichwertigen Weiterbildung in ei-
nem anderen Bundesland oder eines
gleichwertigen Studiums nachweist,
kann auf Antrag die staatliche Aner-
kennung erhalten.

(4) Für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 
(BGBl. 1993 II S. 266) gelten die Vor-
aussetzungen des § 1 als erfüllt, wenn
sie den Abschluss einer gleichwertigen
Ausbildung in ihrem Herkunftsstaat
nachweisen. Dies gilt auch für Perso-
nen, die in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum eine sol-
che Ausbildung abgeschlossen haben.
Die Gleichwertigkeit der Ausbildung
kann durch Vorlage eines Ausbil-
dungsnachweises im Sinne des Art. 3
Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG des
betreffenden Vertragsstaates nachge-
wiesen werden, sofern die Ausbildung
keine wesentlichen Unterschiede im
Vergleich zu der nach diesem Gesetz
geregelten Ausbildung hinsichtlich ih-
rer Dauer und Inhalte aufweist. Aus
diesem Weiterbildungsnachweis muss
sich ergeben, dass die Weiterbildung
der genannten Personen
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1. bereits in einem anderen Vertrags-
staat des Europäischen Wirtschafts-
raumes anerkannt wurde,

2. diese Personen eine dreijährige Be-
rufserfahrung im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaates besitzen und

3. der Mitgliedstaat, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufser-
fahrung bescheinigt.

(5) Die Gleichwertigkeit des Weiter-
bildungsstandes kann auch durch Vor-
lage von Weiterbildungsnachweisen
und den Nachweis über gleichgestellte
Berufsqualifikationen belegt werden,
sofern eine den Erfordernissen der 
Art. 11 und 12 der Richtlinie
2005/36/EG genügende Bestätigung
der zuständigen Behörde des Mitglied-
staates vorliegt.

(6) Die zuständige Behörde hat den
Antragstellerinnen und Antragstellern,
die den Befähigungs- oder Weiterbil-
dungsnachweis besitzen, der in einem
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist,
um in dessen Hoheitsgebiet die Er-
laubnis zur Aufnahme oder Ausübung
dieses Berufs zu erhalten, die Aufnah-
me oder Ausübung dieses Berufes
nach Maßgabe des Art. 13 der Richtli-
nie 2005/36/EG zu gestatten.

(7) Die Befähigungs- oder Weiter-
bildungsnachweise müssen in einem
Mitgliedstaat von einer entsprechend
dessen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften benannten zuständigen
Behörde ausgestellt sein und beschei-
nigen, dass das Berufsqualifikations-
niveau der Inhaberin oder des Inha-
bers zumindest unmittelbar unter dem
Niveau nach Art. 11 der Richtlinie
2005/36/EG liegt.

(8) Die Aufnahme und die Ausü-
bung eines Berufs nach Abs. 6 müssen
der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller ebenfalls gestattet werden,
wenn sie oder er diesen Beruf vollzeit-
lich zwei Jahre lang in den vorherge-
henden zehn Jahren in einem anderen
Mitgliedstaat, der diesen Beruf nicht
reglementiert, ausgeübt hat, sofern sie
oder er im Besitz eines oder mehrerer
Befähigungsnachweise ist. 

(9) Die zuständige Behörde ist unter
den Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 1
der Richtlinie 2005/36/EG berechtigt,
von der Antragstellerin oder vom An-
tragsteller zu verlangen, dass sie oder
er einen höchstens dreijährigen An-
passungslehrgang absolviert oder eine
Eignungsprüfung ablegt. In diesem
Fall hat die Antragstellerin oder der
Antragsteller nach Maßgabe des 
Art. 14 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG, unter Berücksichtigung
der Buchstaben f und g des Art. 10 der
Richtlinie 2005/36/EG, ein Wahlrecht
zwischen dem Anpassungslehrgang
und der Eignungsprüfung.

(10) Für Zwecke der Anwendung
des Art. 14 Abs. 1 Buchst. b und c der
Richtlinie 2005/36/EG sind nach des-

sen Abs. 4 unter „Fächer, die sich we-
sentlich unterscheiden“, jene Fächer
zu verstehen, deren Kenntnis eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ausü-
bung des Berufs ist und bei denen die
bisherige Weiterbildung der Migrantin
oder des Migranten bedeutende Ab-
weichungen hinsichtlich Dauer oder
Inhalt gegenüber der nach dieser Ver-
ordnung geforderten Weiterbildung
aufweist.

(11) Die zuständige Behörde ist ver-
pflichtet, bei der Anwendung des
Abs. 9 nach Maßgabe des Art. 14 
Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG zu
prüfen, ob die von der Antragstellerin
oder dem Antragsteller im Rahmen ih-
rer oder seiner Berufspraxis in einem
Mitgliedstaat oder einem Drittland er-
worbenen Kenntnisse den wesentli-
chen Unterschied nach Abs. 10 ganz
oder teilweise ausgleichen können.

(12) Abs. 4 bis 11 gelten entspre-
chend für Angehörige aus Staaten
außerhalb der Europäischen Union, so-
weit sich hinsichtlich der Anerken-
nung der Weiterbildungsnachweise
nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichwertigkeit er-
gibt. Im Übrigen erfüllt eine außerhalb
der Europäischen Union erworbene
Weiterbildung die Voraussetzungen
des Abs. 1, wenn die Gleichwertigkeit
des Weiterbildungsstandes gegeben
ist. Ist diese nicht gegeben oder ist sie
nur mit unangemessenem zeitlichem
oder sachlichem Aufwand feststellbar,
ist ein gleichwertiger Kenntnisstand
nachzuweisen. Der Nachweis wird
durch das Ablegen einer Prüfung er-
bracht, die sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der
staatlichen Prüfung erstreckt.

(13) Die Anerkennung der Berufs-
qualifikation ermöglicht der Erlaubnis-
inhaberin oder dem Erlaubnisinhaber
nach Maßgabe des Art. 13 Abs. 1 und
2 der Richtlinie 2005/36/EG, den Beruf
aufzunehmen und auszuüben, wenn
die berufliche Tätigkeit der im Her-
kunftsmitgliedstaat vergleichbar ist.

(14) Die zuständige Behörde kann
bei einer Entscheidung über den An-
trag auf Zulassung die in Anhang VII
der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführ-
ten Unterlagen und Bescheinigungen
verlangen. Die in diesem Anhang un-
ter Nr. 1 Buchst. d, e und f genannten
Unterlagen und Bescheinigungen dür-
fen bei ihrer Vorlage nicht älter als
drei Monate sein. Bei berechtigten
Zweifeln kann sie von der zuständigen
Behörde des Herkunftsstaates eine Be-
stätigung der Authentizität der dort
ausgestellten Bescheinigungen und
Weiterbildungsnachweise verlangen.
Dies gilt auch für Weiterbildungen, die
von dem Herkunftsstaat bescheinigt
wurden, aber tatsächlich in einem wei-
teren Mitgliedstaat abgeleistet wur-
den.

(15) Die zuständige Behörde hat der
Antragstellerin oder dem Antragsteller
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binnen eines Monats den Empfang der
Unterlagen zu bestätigen und ihn auf
fehlende Unterlagen hinzuweisen. Sie
hat das Verfahren für die Prüfung ei-
nes Antrags auf Erlaubnis innerhalb
kürzester Frist, spätestens vier Monate
nach Einreichung der vollständigen
Unterlagen, abzuschließen und diese
Entscheidung ordnungsgemäß zu be-
gründen.

(16) Die zuständige Behörde ist
nach Maßgabe der Art. 8 und 56 Abs. 1
der Richtlinie 2005/36/EG zur engen
Zusammenarbeit mit der zuständigen
Behörde des Herkunftsstaates und zur
Leistung von Amtshilfe verpflichtet
und hat dabei die Vertraulichkeit der
ausgetauschten Informationen sicher-
zustellen. Die in Satz 1 genannten
Behörden haben sich nach Maßgabe
des Art. 56 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG gegenseitig über das Vor-
liegen disziplinarischer oder strafrecht-
licher Sanktionen oder über sonstige
schwerwiegende, genau bestimmte
Sachverhalte, die sich auf die Ausü-
bung der in dieser Richtlinie erfassten
Tätigkeiten auswirken könnten, zu un-
terrichten. Dabei sind die Rechtsvor-
schriften über den Schutz personenbe-
zogener Daten im Sinne der Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten (ABl. EG L 281 S. 31), geän-
dert durch Verordnung (EG) Nr.
1882/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 
29. September 2003 (ABl. EU Nr. L 284
S. 1), einzuhalten. Im Falle einer Be-
schwerde über eine Dienstleistung
wird die Dienstleistungsempfängerin
oder der Dienstleistungsempfänger
über das Ergebnis unterrichtet. Die für
das Gesundheitswesen zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zuständige
Minister wird ermächtigt, das Verfah-
ren, insbesondere das der Niederlas-
sung, und die Sachverhalte nach 
Satz 2 durch Rechtsverordnung zu re-
geln.“

2. Als § 20a wird eingefügt:

„§ 20a

Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit

(1) Die zuständige Behörde hat
nach Maßgabe des Art. 5 der Richtlinie

2005/36/EG den Grundsatz der Dienst-
leistungsfreiheit zu beachten, sofern
sich die Dienstleistende oder der
Dienstleistende zur vorübergehenden
und gelegentlichen Ausübung des Be-
rufs in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes begibt und rechtmäßig in einem
Mitgliedstaat niedergelassen ist.

(2) Die Dienstleistung wird unter
der Berufsbezeichnung des Herkunfts-
mitgliedstaates erbracht, sofern dort
für die betreffende Tätigkeit eine sol-
che Berufsbezeichnung geführt wird.
Im Übrigen gilt Art. 7 Abs. 3 Satz 2
und 3 der Richtlinie 2005/36/EG. Die
Angehörigen anderer Mitgliedstaaten
haben die Berufsbezeichnungen und
deren Abkürzungen nach Maßgabe
des Art. 52 der Richtlinie 2005/36/EG
zu führen. Die Dienstleistende oder
der Dienstleistende unterliegen im
Übrigen nach Maßgabe des Art. 5 
Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG den
im Geltungsbereich dieses Gesetzes
geltenden berufsständischen, gesetz-
lichen und verwaltungsrechtlichen Be-
rufsregeln.

(3) Die Dienstleistende oder der
Dienstleistende ist nach Maßgabe des
Art. 6 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG
von der Zulassung, Eintragung oder
Mitgliedschaft bei einer Berufsorgani-
sation befreit. 

(4) Die Dienstleistende oder der
Dienstleistende ist nach Maßgabe des
Art. 22 Buchst. b der Richtlinie
2005/36/EG verpflichtet, sich ange-
messen beruflich fortzubilden.“

Artikel 7

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die
Befugnis der zuständigen Stelle, diese
Verordnungen künftig aufzuheben oder
zu ändern, unberührt.

Artikel 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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§ 1

Aufnahmepflicht

(1) Die Landkreise und Gemeinden
sind verpflichtet, folgende Ausländerin-
nen und Ausländer aufzunehmen und un-
terzubringen:

1. Personen, denen der Aufenthalt nach
dem Asylverfahrensgesetz in der Fas-
sung vom 27. Juli 1993 (BGBl. I 
S. 1362), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354),
gestattet ist,

2. Personen, deren Asylantrag bestands-
oder rechtskräftig abgelehnt oder
zurückgenommen worden ist,

3. Personen, die nach § 15a Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes vom 30. Juli 2004
(BGBl. I S. 1950), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 16. Mai 2007 
(BGBl. I S. 748), verteilt werden,

4. Personen, denen nach § 23 des Aufent-
haltsgesetzes ein Aufenthaltstitel er-
teilt worden ist,

5. Personen, die nach § 24 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes eine Aufenthalts-
erlaubnis zum vorübergehenden
Schutz erhalten haben,

6. Personen, die im Rahmen sonstiger hu-
manitärer Hilfsmaßnahmen im Bun-
desgebiet aufgenommen und auf das
Land Hessen verteilt werden.

(2) Im Falle eines gegenwärtigen, auf
andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig
abwendbaren Unterbringungsnotstands
in der Erstaufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge kann das Regierungspräsidi-
um Darmstadt anordnen, dass Personen,
die beabsichtigen, einen Asylantrag zu
stellen, oder als Angehörige einer Perso-
nengruppe im Sinne von Abs. 1 Nr. 5 um
Aufnahme und Unterbringung nachsu-
chen wollen, von den Landkreisen und
Gemeinden kurzfristig aufgenommen und
vorübergehend untergebracht werden.

§ 2

Zuweisung

(1) Die Aufnahmequote der Landkreise
und kreisfreien Städte wird durch Rechts-
verordnung der Landesregierung be-
stimmt; dabei soll insbesondere die Ein-
wohnerzahl berücksichtigt werden.

(2) Das Regierungspräsidium Darm-
stadt weist die in § 1 genannten Personen
den Landkreisen und kreisfreien Städten
zu. Die Zuweisung an die kreisangehöri-

gen Gemeinden obliegt dem Kreisaus-
schuss. In den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 2
bis 6 findet § 50 Abs. 4 Satz 2 bis 5 des
Asylverfahrensgesetzes entsprechende
Anwendung. Zuständige Behörden nach
§ 15a Abs. 5 Satz 1 des Aufenthaltsgeset-
zes sind die Ausländerbehörden.

(3) Personen, die nach § 1 Abs. 1 auf-
genommen werden, haben keinen An-
spruch darauf, sich an einem bestimmten
Ort aufzuhalten. Sie haben sich unver-
züglich zu der in der Zuweisungsverfü-
gung angegebenen Stelle zu begeben.

(4) In den Fällen des § 1 Abs. 2 kann
die Zuweisung abweichend von Abs. 1 er-
folgen. Eine Anrechnung auf die Aufnah-
me- und Unterbringungsverpflichtung
nach Abs. 1 findet nicht statt.

(5) Die Klage gegen die Zuweisungs-
verfügung hat keine aufschiebende Wir-
kung.

§ 3

Unterbringung

(1) Die Landkreise und Gemeinden
sind verpflichtet, die nach § 1 aufzuneh-
menden Personen in Unterkünften, die ei-
nen menschenwürdigen Aufenthalt ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung ge-
währleisten, unterzubringen. Die Unter-
bringung kann in Gemeinschaftsunter-
künften oder in anderen Unterkünften er-
folgen. Die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 genannten
Personen, denen eine Niederlassungser-
laubnis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthalts-
gesetzes erteilt worden ist, sind verpflich-
tet, sich selbst um eine Wohnung zu
bemühen. Die Landkreise und Gemein-
den können sich als Betreiber der Ge-
meinschaftsunterkünfte Dritter bedienen.

(2) Ein Anspruch auf Unterbringung in
einer bestimmten Unterkunft besteht
nicht.

(3) Mit der Aufnahme in eine Gemein-
schaftsunterkunft wird zwischen der auf-
genommenen Person und dem Träger der
Einrichtung ein öffentlich-rechtliches
Nutzungsverhältnis auf begrenzte Zeit
begründet.

(4) Der Träger einer Gemeinschaftsun-
terkunft ist berechtigt, die zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung notwendigen
Anordnungen auf der Grundlage einer
Hausordnung zu treffen.

§ 4

Gebühren für die Unterbringung in
Gemeinschaftsunterkünften

(1) Für die Unterbringung in einer Ge-
meinschaftsunterkunft nach § 3 Abs. 1 er-
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hebt der Träger für die Unterkunft und
Heizung Gebühren, die spätestens am
Monatsende zu entrichten sind.

(2) Die Gebühren setzt die für die Un-
terbringung und Betreuung der ausländi-
schen Flüchtlinge zuständige Ministerin
oder der hierfür zuständige Minister im
Einvernehmen mit der Ministerin oder
dem Minister der Finanzen und der
Ministerin oder dem Minister des Innern
und für Sport durch Rechtsverordnung
fest. Die Rechtsverordnung kann festle-
gen, unter welchen Voraussetzungen eine
Gebührenermäßigung gewährt werden
kann.

(3) Die Gebühren erhöhen sich um
hundert vom Hundert, wenn die in § 1
Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen eine an-
gebotene zumutbare Wohnung ohne aus-
reichenden Grund ablehnen; § 5 Abs. 2
bleibt unberührt.

(4) Von der Entrichtung der Gebühren
sind Personen befreit, die nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vom 
24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954,
2955), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. April 2007 (BGBl. I S. 554), oder
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch vom 
27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022,
3023), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. April 2007 (BGBl. I S. 554), bedürftig
sind.

§ 5

Beendigung des Nutzungsverhältnisses

(1) Das Nutzungsverhältnis für Perso-
nen, die nicht oder nicht mehr verpflichtet
sind, in einer Gemeinschaftsunterkunft
Wohnung zu nehmen, kann aus wichti-
gem Grund ohne Einhaltung einer Frist
aufgelöst werden, insbesondere wenn die
untergebrachte Person schwerwiegend
gegen eine Anordnung nach § 3 Abs. 4
verstößt, eine Gebühr nicht entrichtet
oder sich erforderlichen Einweisungen in
andere Gemeinschaftsunterkünfte oder
erforderlichen Verlegungen innerhalb der
Gemeinschaftsunterkunft widersetzt.

(2) Das Nutzungsverhältnis kann auch
aufgelöst werden, wenn die unterge-
brachte Person wiederholt eine zumutba-
re Wohnung ohne ausreichenden Grund
ablehnt. Das Nähere regelt die für die
Unterbringung und Betreuung der aus-
ländischen Flüchtlinge zuständige Minis-
terin oder der hierfür zuständige Minister
durch Rechtsverordnung.

(3) Das Nutzungsverhältnis erlischt
nach Ablauf von zwei Wochen seit dem
Tage, an dem sich die untergebrachte
Person ununterbrochen ohne Abmeldung
außerhalb der Einrichtung aufgehalten
hat.

§ 6

Aufsicht

(1) Die Landkreise und Gemeinden
nehmen die Aufgaben nach diesem Ge-
setz zur Erfüllung nach Weisung wahr.

Die Fachaufsichtsbehörden können allge-
meine Weisungen und Weisungen im Ein-
zelfall erteilen.

(2) Fachaufsichtsbehörde der Landes-
hauptstadt Wiesbaden und der Stadt
Frankfurt am Main ist das für die Unter-
bringung und Betreuung der ausländi-
schen Flüchtlinge zuständige Ministeri-
um. Fachaufsichtsbehörde der Landkreise
und der übrigen kreisfreien Städte ist das
Regierungspräsidium, obere Fachauf-
sichtsbehörde das für die Unterbringung
und Betreuung der ausländischen Flücht-
linge zuständige Ministerium. Fachauf-
sichtsbehörde der übrigen Gemeinden ist
der Kreisausschuss, obere Fachaufsichts-
behörde das Regierungspräsidium. Obers-
te Fachaufsichtsbehörde ist das für die
Unterbringung und Betreuung der aus-
ländischen Flüchtlinge zuständige Minis-
terium.

§ 7

Erstattung von Aufwendungen

(1) Die den Landkreisen und Gemein-
den entstehenden Aufwendungen für die
Aufnahme und Unterbringung von Perso-
nen nach § 1 werden in Form von festen
Beträgen nach der Anlage abgegolten.

(2) Abweichend von Abs. 1 werden

1. für die Aufnahme und Unterbringung
von jungen Menschen die notwendi-
gen Aufwendungen mit Ausnahme der
Verwaltungskosten erstattet, wenn den
Unterzubringenden Leistungen im
Rahmen der Jugendhilfe zu gewähren
sind, die Unterzubringenden als Min-
derjährige unbegleitet in die Bundes-
republik Deutschland eingereist sind
und keine Personensorgeberechtigten
in der Bundesrepublik Deutschland
haben; § 89d Abs. 2 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch in der Fassung
vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 3135), geändert durch Gesetz vom
19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122),
bleibt unberührt;

2. die Kosten für die gesundheitliche
Betreuung und Versorgung von
Flüchtlingen, soweit sie den Betrag
von 10 226 Euro je Person und Kalen-
derjahr übersteigen, erstattet.

Die Erstattung erfolgt in diesen Fällen
nach Einzelnachweis.

(3) Für alle in § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 ge-
nannten Personen ist die Erstattung nach
Abs. 1 auf längstens zwei Jahre begrenzt.
Eine Erstattung entfällt ab dem Zeit-
punkt, an dem eine Person nach § 1 
Abs. 1 einen anderen als die im Kapitel 2
Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes ge-
nannten Aufenthaltstitel erhält.

(4) Die Festsetzung und Auszahlung
des Erstattungsbetrages nach Abs. 1 er-
folgt kalendervierteljährlich. Maßgeblich
für die Höhe der Erstattung ist die jeweils
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und
15. November eines Jahres festgestellte
Zahl der Personen nach § 1, für die eine
Erstattung nach diesem Gesetz gewährt
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wird. Zuständig für die Festsetzung und
Auszahlung ist das Regierungspräsidium
Darmstadt. Auf Antrag werden Ab-
schlagszahlungen auf den Erstattungsbe-
trag gewährt. Sie dürfen 90 vom Hundert
der im Abrechnungszeitraum zu erwar-
tenden Erstattungen nicht übersteigen.

(5) Die Landesregierung passt die Be-
träge nach Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 durch
Rechtsverordnung an, wenn und soweit
dies unter Berücksichtigung der Kosten-
entwicklung erforderlich ist; Verwal-
tungskosten werden dabei nicht berück-
sichtigt.

§ 8

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz über die vorläufige Unter-
bringung in Gemeinschaftsunterkünften
vom 27. März 1996 (GVBl. I S. 111)1),
geändert durch Gesetz vom 20. Dezember
2004 (GVBl. I S. 488), wird aufgehoben.

§ 9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008
in Kraft. Abweichend hiervon treten § 2
Abs. 1 und § 4 Abs. 2 am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Das Gesetz tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2012 außer
Kraft.

den Städten 
Darmstadt 515,54 Euro 
Frankfurt am Main 515,54 Euro 
Offenbach 515,54 Euro 
Wiesbaden 515,54 Euro 

Kassel 448,25 Euro 
den Landkreisen 
Bergstraße 448,25 Euro 
Darmstadt-Dieburg 448,25 Euro 
Groß-Gerau 448,25 Euro 
Hochtaunus 448,25 Euro 
Main-Kinzig 448,25 Euro 
Main-Taunus 448,25 Euro 
Odenwald 448,25 Euro 
Offenbach 448,25 Euro 
Rheingau-Taunus 448,25 Euro 
Wetterau 448,25 Euro 
Fulda 407,00 Euro 
Gießen 407,00 Euro 
Hersfeld-Rotenburg 407,00 Euro 
Kassel 407,00 Euro 
Lahn-Dill 407,00 Euro 
Limburg-Weilburg 407,00 Euro 
Marburg-Biedenkopf 407,00 Euro 
Schwalm-Eder 407,00 Euro 
Vogelsberg 407,00 Euro 
Waldeck-Frankenberg 407,00 Euro 
Werra-Meißner 407,00 Euro 

Anlage zu § 7 Abs. 1 

Je Flüchtling und Monat werden ab dem
1. Januar 2008 erstattet:

1) Hebt auf GVBl. II 37-43

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 5. Juli 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

K o c h L a u t e n s c h l ä g e r

GVBl. 2007 I Nr. 14  12.07.2007  8:39 Uhr  Seite 401



402 Nr. 14 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 19. Juli 2007

Artikel 1

Das Maßregelvollzugsgesetz vom 
3. Dezember 1981 (GVBl. I 414, 440), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17. Ok-
tober 2005 (GVBl. I S. 674), wird wie folgt
geändert:

1. Dem § 2 werden folgende Sätze ange-
fügt:

„Träger von Einrichtungen des Maßre-
gelvollzuges können auch Kapitalge-
sellschaften sein, deren Anteile voll-
ständig vom Landeswohlfahrtsverband
Hessen oder einer Gesellschaft des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen,
an der der Landeswohlfahrtsverband
Hessen ebenfalls sämtliche Anteile
hält, gehalten werden, wenn diese die
notwendige Zuverlässigkeit und Fach-
kunde nachweisen. Diese werden
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
zwischen dem für den Maßregelvoll-
zug zuständigen Ministerium und dem
Träger mit der Aufgabe des Maßregel-
vollzugs beliehen. Der Beleihungsver-
trag muss insbesondere sicherstellen,

dass in der Einrichtung jederzeit die
zur ordnungsgemäßen Durchführung
des Maßregelvollzugs erforderlichen
personellen, sachlichen, baulichen und
organisatorischen Voraussetzungen
gegeben sind. Die Leiterinnen und
Leiter der Einrichtungen sowie ihre
Stellvertreterinnen und Stellvertreter
und die weiteren Ärztinnen und Ärzte
mit Leitungsfunktion bleiben dabei
auch in Zukunft Beschäftigte des Lan-
deswohlfahrtverbandes Hessen und
treffen die Ermessensentscheidungen,
die in Grundrechte der Untergebrach-
ten eingreifen.“

2. In § 9 Abs. 2 Satz 3 wird das Wort
„Höchstistgrenze“ durch das Wort
„Höchstgrenze“ ersetzt.

3. In § 41 Satz 3 wird die Zahl „2007“
durch die Zahl „2012“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes*)

Vom 5. Juli 2007

*) Ändert GVBl. II 352-3

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 5. Juli 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

K o c h L a u t e n s c h l ä g e r
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